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Unitormitas?
Weshalb gab kein Monastisches

Rıtuale der Schweizerischen Benediktinerkongregation?
kıine „Leidensgeschichte“ un ihre Hintergründe.

Von (Odo Langz SB Einsiedeln

Andere Benediktinerkongregationen des deutschen Sprachgebietes hatten
bis Z Konzil un:! eigentlich bis ZU Erscheinen des 1im Auftrag der Salz-
burger Abtekonferenz herausgegebenen Monastıschen Rituales ihre eigenen
Kıtualien. Für die Schweizerische Benediktinerkongregation ingegen wurde
auffallenderweise nıe eın gemeınsames Rituale edruckt. Ja, auch ıIn den e1INn-
zelnen Klöstern der Kongregationen WarTr kein KRıtuale iın ebrauch, das mıt
denen der anderen Kongregationen vergleichbar ware.

Angesichts der Tatsache, da{fs die Schweizerische Benediktinerkongre-
gatıon eine der altesten Kongregationen der Konföderation 1mM deutschen
Sprachraum ist S1e wurde 1602 gegründe un! 1608 VOoO aps bestätigt
fällt dieses Fehlen eines gemeinsamen Rituales besonders Aı (Janz automa-
tisch stellt sich da die rage ach dem TUN! oder den Grüunden ollte INa  a}

nicht? Erachtete INa  a als nıicht notwendig? der sah INa  aD darın vielleicht
einen unerwunschten ingri der Kongregation in die innere Selbstän-

digkeit der alten Abteien?
Man wollte wohl, INa  m} sah auch die Notwendigkeit und den Nutzen eines

gemeinsamen Kıtuales. ber da gab auch Einwände. Vor em WarTr der
Hinweis auf die alte, bewährte Tradition 1ın den einzelnen Klöstern. In diese
Richtung jedenfalls weist ıne Bemerkung, die ich 1n Arbeiten einem
gemeinsamen Proprium der Kongregation urz VOT dem Konzil fand Nach-
dem 196() der Codex Rubricarum erschienen WAal, befafßte sich die ongregation
1962 mıiıt der Notwendigkeit einer Neufassung des Kalenders un der Propri-
extie ZU Missale un ZU BrevIler. Sollte diese Arbeit für die geme1ln-

Feiern nicht gemeiınsam VOITSCHOMUNEN werden? War 5 nicht ANSEC-
ze1igt, ach dem Vorbild der anderen Kongregationen, wWwI1e bisher
einzelne Klosterdirektorien verfertigen, eın für die gaNZe Kongregation
gemeiınsames Direktorium herauszugeben?

Damals wurde betont darauf hingewiesen, da{fs die Schwierigkeiten, ein
gemeinsames Kongregationsproprium SC.  en, für uns größer selen als
bei fast allen anderen Kongregationen, weil bei uns Zzuerst die Klöster dage-

selen un erst 1el spater die Kongregation geschaffen worden sel,
während die übrigen Kongregationen (wobei INa  - insbesondere Beuron und
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Ottilien VOT Augen hatte) VO  z Anfang zentralistischer eingeste. BEeMWE-

S11 selen. L)as 1917 geschaffene roprium der Schweizerischen Benediktiner-
kongregation' sSe1 nicht VO  — allen Klöstern rezıplert worden, un:! WeT sich
daran gehalten habe, besitze 1m Augenblick das wenigsten ausgepragte
Proprium. erdies wurde betont, da{fs der alender jedes Klosters eın Abbild
der hausgeschichtlichen Entwicklung eın sollte. Die damaligen emühungen
üUuhrten aber doch einem konkreten iel 1965 konnten Eigenkalender un:!
Propriumstexte der Kongregation VO  > Rom approbiert werden.

Man tat sich olglic offensichtlich schwer noch ın der Neuzeit miıt
den emühungen mehr Gemeinsamkeit auf dem Gebiet der Liturgle. Das
zeigen auch die Anstrengungen, die 1n den 5bUer Jahren in KRichtung auf eın
gemeınsames Monastısches Rıtuale hin gemacht wurden. Die hte konnten
sich dann aber nıicht entschliefien, CS drucken lassen. Die Entwürftfe VO  -

damals sind jedoch och vorhanden. Nachdem 1U  a das Monastische Rituale
der Salzburger Abtekonferenz erschienen ist, erachtete die Schriftleitung
VO  w „Studien und Mitteilungen” als ANDSCHMIECSSCH, diese Entwürtfe dem
völligen Vergessenwerden entreifßen un hier entsprechend würdigen.

eim ichten der Unterlagen stie{s ich in der Liste der benützten Quellen
auf eın Caeremonuale Benedictinum ONQZT Helvet 1638, manuscriptum. Es gab
also einmal eın Caeremoniale der Kongregation. Das nlıegen, das miıt dem
Monastischen Rıtuale verfolgt wurde, War olglic nicht Neu. Der Zusatz
„manuscr1ptum” jef15 jedoch aufhorchen. Blieben schon 1m Jahrhundert
emühungen liturgische Gemeinsamkeit ineffizient? Das brachte mich auf
die Idee, der rage der (Gemeinsamkeit in der liturgischen PraxIis der Klöster
der Kongregation etwas umfassender nachzugehen und der Darstellung der
genannten Entwürfe ıne „Vorgeschichte” voranzustellen und ine „Nachge-
schichte“” anzufügen. Allerdings bleiben die folgenden Ausführungen oSkiz-
zenhaffr. Es ware aber wohl wünschenswert, da{fs einmal die Lıturgle-
geschichte 1seTer Kongregation als solche geschrieben werden könnte.

Die Vorgeschichte
Da also ZUEeTrst die alten Abteien, dann vereinigten S1€e sich 1602 ZUr

Congregatio Benedictina DEr Helvetiam. afür neben der Wahrung der
klösterlichen Disziplin auch politische TUN! ausschlaggebend, un! sicher
21ng auch iıne effizientere Durchführung der Irienter eIormbe-
schlüsse 1ın den Schweizerischen Benediktinerklöstern. Eın Stichwort, das ın
den Acta Congregationis“ se1t der Kongregationsgründung iImmer wiederkehrt,

Vgl Lectionarium Monasticum PIo Congregatione Helveto-Benedictina (mit KA-
lender), Einsiedeln 1919
Zum folgenden siehe: cta Congregationis Benedictinae pPeTr Helvetiam
ct.Congr.), besonders A Autograph des Sekretärs Dominikus
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ist uniformitas, die lg_iche monastische Lebenstorm In allen Klöstern der
Kongregation. Diese Übereinstimmung In der Lebenstorm sollte sich VOT

allem auch 1im Bereich der liturgischen Praxıs auswirken, weshalb die hte
energisch auf ine Vereinheitlichung des liturgischen Brauchtums drängten:
revlier un! issale, Gesang und Zeremonien

S50 wird 1607 im Rahmen der uniformitas> die Herausgabe eiınes Benedikti-
nerbreviers beschlossen, das 1n Venedig edruckt werden soll.* Im Protokall
der Abteversammlung VO  5 1612 in Gallen el sodann: Denuo0
conclusum fult, ut In OmMNnNıbus Monaster11s Benedictinis DEr Heluetiam Vnıformitas
Cantus, qu1 In ffCHS Diuinıs adhıbetur, seruaretur“ > Dieser Grundsatz wird
1613 erneut insinuiert.® enDar ä{fst sich die uniformitas jedoch nicht leicht
verwirklichen, weshalb die hte 1618 den Galler Konventualen Magnus
Brüllisauer damit beauftragen, die einzelnen Klöster besuchen un 1ın
ihnen die Einheitlichkeit einzuführen.‘ Die Reaktion der Konvente fiel 1mM
allgemeinen posıtıv, aber doch unterschiedlich aus Fischingen akzeptiert die
Vereinheitlichung ohne weiteres, ebenso Rheinau, sich 1Ur Differenzen
gCch des Graduales ergeben, weshalb I1a  5 diese rage och offen lassen
will, bis die Vereinheitlichung allgemein zustandekomme. In Murı1ı trifft der
Abgesandte der Kongregation 1eselbe Situation uch Engelberg 8 die

Galler Vorschläge annehmen, doch fehlt den richtigen Büchern für
Stundengebe un Messteier. Zum Besuch In Einsiedeln sagt Brüllisauer ein-
eitend Ihı proposul Qu0a Caeremon14s, pf Cantum Missalıs, facıle recepta
fuerunt.® Bisher hatte INan nämlich In Einsiedeln weder die römischen ere-
moni1en och den römischen Gesang eingeführt ezüglic der geforderten
Änderungen in der Tagesordnung melden die FEinsiedler Konventualen hıin-

Schwierigkeiten Den Gesang, den INa  a in Einsiedeln in Stunden-
gebe un esse pfegt, erklären S1e als den schönsten, VO  — dem S1e deshalb
nicht abgehen wollen.? ach Pfäters kommt der Abgesandte der Kongre-

Ischudi VO Muri1; \ SE Autograph des Sekretärs Placidus urlauben
VOoO  . Murı1.
Quoniam dignissima 1e5 est, et ad Vnitormitatem Monasteriorum inter CONCI-
liandam CUMPpr1m1s spectaft, ut un Diuina officia recitandi modo : ormula cCuncta
Monaster1a utanturUniformitas?  395  ist uniformitas, die gleiche monastische Lebensform in allen Klöstern der  Kongregation. Diese UÜbereinstimmung in der Lebensform sollte sich vor  allem auch im Bereich der liturgischen Praxis auswirken, weshalb die Äbte  energisch auf eine Vereinheitlichung des liturgischen Brauchtums drängten:  Brevier und Missale, Gesang und Zeremonien.  So wird 1607 im Rahmen der uniformitas® die Herausgabe eines Benedikti-  nerbreviers beschlossen, das in Venedig gedruckt werden soll.* Im Protokoll  der Äbteversammlung von 1612 in St. Gallen heißt es sodann: Denuo  conclusum fuit, ut in omnibus Monasteriis Benedictinis per Heluetiam Vniformitas  Cantus, qui in officijs Diuinis adhibetur, seruaretur“.® Dieser Grundsatz wird  1613 erneut insinuiert.® Offenbar läßt sich die uniformitas jedoch nicht so leicht  verwirklichen, weshalb die Äbte 1618 den St. Galler Konventualen P. Magnus  Brüllisauer damit beauftragen, die einzelnen Klöster zu besuchen und in  ihnen die Einheitlichkeit einzuführen.” Die Reaktion der Konvente fiel im  allgemeinen positiv, aber doch unterschiedlich aus. Fischingen akzeptiert die  Vereinheitlichung ohne weiteres, ebenso Rheinau, wo sich nur Differenzen  wegen des Graduales ergeben, weshalb man diese Frage noch offen lassen  will, bis die Vereinheitlichung allgemein zustandekomme. In Muri trifft der  Abgesandte der Kongregation dieselbe Situation an. Auch Engelberg will die  St. Galler Vorschläge annehmen, doch fehlt es an den richtigen Büchern für  Stundengebet und Messfeier. Zum Besuch in Einsiedeln sagt Brüllisauer ein-  leitend: Ibi quae proposui quoad Caeremonias, et Cantum Missalis, facile recepta  fuerunt.® Bisher hatte man nämlich in Einsiedeln weder die römischen Zere-  monien noch den römischen Gesang eingeführt. Bezüglich der geforderten  Änderungen in der Tagesordnung melden die Einsiedler Konventualen hin-  gegen Schwierigkeiten an. Den Gesang, den man in Einsiedeln in Stunden-  gebet und Messe pflegt, erklären sie als den schönsten, von dem sie deshalb  nicht abgehen wollen.” Nach Pfäfers kommt der Abgesandte der Kongre-  Tschudi von Muri; 2: 1639-1682. Autograph des Sekretärs P. Placidus Zurlauben  von Muri.  3)  Quoniam dignissima res est, et ad Vniformitatem Monasteriorum inter se conci-  liandam cumprimis spectat, ut uno Diuina officia recitandi modo ac formula cuncta  Monasteria utantur ... Breuiarium Benedictinum conficiendum esse ... cuncti tam  pium atque utile Institutum approbauerunt (Act. Congr. 1, p. 63).  4)  Act: COngr. 1, p:75:  5)  Act. Congr. 1, p. 38.  6)  Act Congr. 1: p-88.  7)  Vt Cantus firmus in Diuinis officijs esset uniformis ubique, uisum est Patribus Con-  gregationis, ut religiosus aliquis ex S. Gallo Musicae gnarus per singula Monasteria  mitteretur, collaturus cum Patribus Monasteriorum de modo cantandi, de tonis  cum in psalmis tum in alijs Diuini officij cantibus, tam in Missa, quam in Horis  canonicis etc. tenendis, quo sic in proxima futura Congregatione Patres facilius  certi aliquid decernant circa Cantus firmi uniformitatem (Act. Congr. 1, p 109).  8)  Act. Congr- 1, p 113:  9)  Quod denique spectat ad Cantum Choralem in Missa, et sub Horis Canonicis usur-  pandum, praetensae fuere multae ac magnae difficultates, quod non possint assu-Breularium Benedictinum conficiendum S5S5€eUniformitas?  395  ist uniformitas, die gleiche monastische Lebensform in allen Klöstern der  Kongregation. Diese UÜbereinstimmung in der Lebensform sollte sich vor  allem auch im Bereich der liturgischen Praxis auswirken, weshalb die Äbte  energisch auf eine Vereinheitlichung des liturgischen Brauchtums drängten:  Brevier und Missale, Gesang und Zeremonien.  So wird 1607 im Rahmen der uniformitas® die Herausgabe eines Benedikti-  nerbreviers beschlossen, das in Venedig gedruckt werden soll.* Im Protokoll  der Äbteversammlung von 1612 in St. Gallen heißt es sodann: Denuo  conclusum fuit, ut in omnibus Monasteriis Benedictinis per Heluetiam Vniformitas  Cantus, qui in officijs Diuinis adhibetur, seruaretur“.® Dieser Grundsatz wird  1613 erneut insinuiert.® Offenbar läßt sich die uniformitas jedoch nicht so leicht  verwirklichen, weshalb die Äbte 1618 den St. Galler Konventualen P. Magnus  Brüllisauer damit beauftragen, die einzelnen Klöster zu besuchen und in  ihnen die Einheitlichkeit einzuführen.” Die Reaktion der Konvente fiel im  allgemeinen positiv, aber doch unterschiedlich aus. Fischingen akzeptiert die  Vereinheitlichung ohne weiteres, ebenso Rheinau, wo sich nur Differenzen  wegen des Graduales ergeben, weshalb man diese Frage noch offen lassen  will, bis die Vereinheitlichung allgemein zustandekomme. In Muri trifft der  Abgesandte der Kongregation dieselbe Situation an. Auch Engelberg will die  St. Galler Vorschläge annehmen, doch fehlt es an den richtigen Büchern für  Stundengebet und Messfeier. Zum Besuch in Einsiedeln sagt Brüllisauer ein-  leitend: Ibi quae proposui quoad Caeremonias, et Cantum Missalis, facile recepta  fuerunt.® Bisher hatte man nämlich in Einsiedeln weder die römischen Zere-  monien noch den römischen Gesang eingeführt. Bezüglich der geforderten  Änderungen in der Tagesordnung melden die Einsiedler Konventualen hin-  gegen Schwierigkeiten an. Den Gesang, den man in Einsiedeln in Stunden-  gebet und Messe pflegt, erklären sie als den schönsten, von dem sie deshalb  nicht abgehen wollen.” Nach Pfäfers kommt der Abgesandte der Kongre-  Tschudi von Muri; 2: 1639-1682. Autograph des Sekretärs P. Placidus Zurlauben  von Muri.  3)  Quoniam dignissima res est, et ad Vniformitatem Monasteriorum inter se conci-  liandam cumprimis spectat, ut uno Diuina officia recitandi modo ac formula cuncta  Monasteria utantur ... Breuiarium Benedictinum conficiendum esse ... cuncti tam  pium atque utile Institutum approbauerunt (Act. Congr. 1, p. 63).  4)  Act: COngr. 1, p:75:  5)  Act. Congr. 1, p. 38.  6)  Act Congr. 1: p-88.  7)  Vt Cantus firmus in Diuinis officijs esset uniformis ubique, uisum est Patribus Con-  gregationis, ut religiosus aliquis ex S. Gallo Musicae gnarus per singula Monasteria  mitteretur, collaturus cum Patribus Monasteriorum de modo cantandi, de tonis  cum in psalmis tum in alijs Diuini officij cantibus, tam in Missa, quam in Horis  canonicis etc. tenendis, quo sic in proxima futura Congregatione Patres facilius  certi aliquid decernant circa Cantus firmi uniformitatem (Act. Congr. 1, p 109).  8)  Act. Congr- 1, p 113:  9)  Quod denique spectat ad Cantum Choralem in Missa, et sub Horis Canonicis usur-  pandum, praetensae fuere multae ac magnae difficultates, quod non possint assu-cunctı tam
pı1um utile Institutum approbauerunt (Act. ONngr. 11 63)
Act ONgr. 1I

5) Act ONngT. 1/
Act Oongr.
Vt Cantus firmus ın 1U171S offic1]s ESSE uniformıs ubique, ulsum est Patribus (2On-
gregationı1s, religi0sus aliquis Gallo Musicae Narus DeI SIN:  a Monasteria
mitteretur, collaturus (L Patribus Monasteriorum de modo cantandiı, de tonis
CUmM In psalmis tum 1n alijs I iu1inı OffiC1] cantibus, tam In Missa, UUa iın Horis
cCanon1CISs eic tenendis, JUO S1C 1n proxima utura Congregatione Patres facılius
cert1 aliquid decernant CIrca Cantus firmi uniformitatem Act. Congr. 1I 109)
Act Congr. . 113
uod denique spectat ad Cantum Choralem ın Missa, et SU Horis Canonicis USUT-

pandum, praetensae fuere multae MagNaec ditficultates, quod 110  - possint SSu-
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gatıon nicht, kann gsCch der politischen Spannungen (Bündner
irren) Sar nicht dorthin gehen.‘”

I Jer Bericht ber die lıturgische Situation ıIn den Schweizer Klöstern, den
Magnus Brüllisauer der Abteversammlung vorlegt, hebt VOT em olgende
Diskussionspunkte hervor: Tischgebet, Sakramentenspendung, Prozessionen,
Römisches Rıtuale un:! Zeremonien, raduale, Stundengebet un Gesang.*

Diese Bemühungen der Kongregatıon zeigten SCHAHEeIsSI1IC konkrete Aus-
wirkungen. In den 30er Jahren des Jahrhunderts wurden 1mM Auftrag der
hte wel Bücher verfadst, welche der Realisierung der lıturgischen
unıiformitas 1n den Klöstern der Kongregation dienen ollten. ein Dıiırectorium
Cantus und eın Caeremonaale.

Das Directorium Cantus

Die Stittsbibliothek Einsiedeln bewahrt unter der Signatur C6 619
eın Manuskript mıt dem Titel Directorium Cantus.1? Dieses Directorium Cantus
War für die Klöster der Schweizerischen Benediktinerkongregation bestimmt
un wurde auf der Abteversammlung VO Mai 1639 1n Fischingen O-
biert.!® Es manıifestiert sich darin eın Abschnitt der schweizerisch-bene-
diktinischen Choraltradition Brauchte 111a  a A eispie 1n Einsiedeln bisher
für die ererbten Gesänge‘* teilweise noch die alten Bücher sicher ilt dies VO  >

den sogenannten „Schwandencodices“!> un! dem Taduale VO 494),16

LLIETE alıum, qUAI CU1 1psi CONSUECUECTIE, antum, {U:  =] qula SUUuIN Cantumu
omnN1umM S5Sse pulcherrimum, ab omnıbus etiam exterıis euU. mire depraedi-
carı alunt396  Odo Lang  gation nicht, d. h. er kann wegen der politischen Spannungen (Bündner  Wirren) gar nicht dorthin gehen.!°  Der Bericht über die liturgische Situation in den Schweizer Klöstern, den P.  Magnus Brüllisauer der Äbteversammlung vorlegt, hebt vor allem folgende  Diskussionspunkte hervor: Tischgebet, Sakramentenspendung, Prozessionen,  Römisches Rituale und Zeremonien, Graduale, Stundengebet und Gesang.!!  Diese Bemühungen der Kongregation zeigten schließlich konkrete Aus-  wirkungen. In den 30er Jahren des 17. Jahrhunderts wurden im Auftrag der  Äbte zwei Bücher verfaßt, welche der Realisierung der liturgischen  uniformitas in den Klöstern der Kongregation dienen sollten: ein Directorium  Cantus und ein Caeremoniale.  1. Das Directorium Cantus  Die Stiftsbibliothek Einsiedeln bewahrt unter der Signatur Cod. 619 (332)  ein Manuskript mit dem Titel Directorium Cantus.!? Dieses Directorium Cantus  war für die Klöster der Schweizerischen Benediktinerkongregation bestimmt  und wurde auf der Äbteversammlung vom 25. Mai 1639 in Fischingen appro-  biert.!® Es manifestiert sich darin ein neuer Abschnitt der schweizerisch-bene-  diktinischen Choraltradition. Brauchte man zum Beispiel in Einsiedeln bisher  für die ererbten Gesänge!* teilweise noch die alten Bücher (sicher gilt dies von  den sogenannten „Schwandencodices“'® und dem Graduale von 1494),!° so  mere alium, quam cui ipsi consueuere, Cantum, tum quia suum Cantum reputant  omnium esse pulcherrimum, atque ab omnibus etiam exteris eum mire depraedi-  cari aiunt ... (Act. Congr. 1, p. 113).  10)  Act. Congr. 1, p 114.  165  Dubia, quae occurrerunt dum Idem F. Magnus Monasteria nostrae Congregationis  obiret (Act. Congr. 1, p. 114-116).  12)  Directorium Cantus pro Monasteriis Congregationis Benedictinae Helvetiae. (fol. 2)  Pars I: De Versu initiali Horarum, de Capitulis, Versiculis, Orationibus, tam in Ho-  ris, quam in Missa, et aliis nonnullis; (Fol. 8) Pars II. De Tonis Psalmorum; (Fol. 17”)  Pars IIl: De Tonis Hymnorum ad parvas Horas; (Fol. 20”) Pars IV: De iis, quae in  Matutinis solemnibus, ab Officiatore, Cantore, Lectore etc. cantanda sunt; (Fol. 23)  Pars V: De iis, quae cantantur in Missa ab Officiatore, Ministris et Choro; (Fol. 29”)  Pars VI: De modo cantandi alia quaedam, cum extra templum, tum in templo; (Fol.  33) Appendix ad Directorium Chori, in qua continentur aliqua, quae alias ad Psal-  teria, Gradualia, vel Antiphonaria spectant. Davon existiert eine weitere Hand-  schrift, von P. Wolfgang Stehelin von Rheinau 1642 gefertigt: Zürich ZB, Rhen. hist.  207  B)  Tractum fuit de Directorio Cantus, et pleraque omnia approbata a Patribus, quae  Religiosi antehac ad id deputati in Monasterio S. Galli simul confecerant (15. Mai  1639) (Act. Congr. 2, p. 4)  14)  Vgl. oben.  15)  Es sind die Codices 610(88), 611(89), 612(90) und 613(340); vgl. Lang O., Verzeichnis  der Handschriften 501-1318 der Stiftsbibliothek Einsiedeln, Einsiedeln 1986, 37.Act Ongr. 1I 113)

10) Act. ONgT. { 114
TD ubia, YquaEC OCCUrrerunt dum Idem Magnus Monaster1a nOsiIrae Congregationis

obiret (Act. ONgT. 1l 114—1 16)
12) Directorium Cantus PTO Monasteriis Congregationis Benedictinae Helvetiae. fol.

Pars De Versu initiali Horarum, de Capitulis, Versiculis, UOrationibus, tam in Ho-
r1S, Ua 1n Missa, et allis nonnullis; (Fol Pars IL De Tonis Psalmorum; Fol 179
Pars 1808 De Tonis Hymnorum ad arvVads Horas; (Fol 20*) Pars De 11S, YJUaAE 1n
Matutinis solemnibus, ab 1C1atOre, Cantore, Lectore eIcC cantanda SUunt; Fol 23)
Pars De 11S, JquUaE cantantur 1ın Missa ab Officiatore, Ministris et Choro; Fol 29”)
DPars VI: De modo cantandı la quaedam, Cr EexXtiIra templum, {[U:  3 1ın templo; Fol
33) Appendix ad Directorium Chori, ın qua continentur aliqua, qua«C alias ad Psal-
ter1a, Gradualia, vel Antiphonaria Davon existiert 1ne weltere and-
schrift, VO  - Wolfgang Stehelin VO Rheinau 1642 gefertigt: Zürich AD Rhen. hist
DE,

13) TIractum fu1t de Directorio Cantus, et pleraque Oomn1a approbata Patribus, qUaEC
Religiosi antehac ad id deputati in Monasterio Gallı simul confecerant (15 Maı

‚Act ongr. 2I
14) Vgl ben.
15) Es SiNnd die Codices 610(88), 611(89), 612(90) un! vgl Lang O/ Verzeichnis

der Handschriften 501—-1318 der Stiftsbibliothek Einsiedeln, Einsiedeln 1986,
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mulfifste INa  a fortan auf manche E1igenheiten verzichten. Denn unter dem
starken Einflu{fs der VO  a} KRom ausgehenden allgemeinen Kirchenreform, die
auch den Gregorianischen Choral erfafst hatte, benützte INan 1U weıitgehend,
WI1e die Hınwelse In den Acta Congregationis zeigen, die roöomischen
Bücher. Vermutlich spielte auch eine andere erlegung iıne Rolle, da{fs
nämlich leichter sel, die Normen einer höheren nstanz anzunehmen und
akzeptieren, als die Gewohnheiten eines Hauptklosters (gemeint ist St
Gallen) tale quale einzuführen.

ach den langwierigen Verhandlungen un! sicher auch ach Über-
windung vieler Widerstände un:! anderer Schwierigkeiten wurde annn 1639
das Dıirectorium Cantus eingeführt, das 1U  z zahlreiche, bisher nicht
aufgeschriebene Gesänge un: Gesangstöne für Urationen, Versikel, Psalmen,
Hymnen USW. testlegte. Als rundlage diente das VO römischen Kanoniker

Gui1ldetti verfaiste und 1582 in Kom erschien Directorium oYr1 für die
Peterskirche.

Ks sSEe1 darauf hingewiesen, da{fs el VOT allem die Auseinander-
Ssetzung zwischen Choraltraditionen g1ng, namlich die römische und die
germanische (alemannische) Letztere WarTr iın Einsiedeln sicher se1it dem
Jahrhundert beheimatet.!/ Ein sicheres Zeugnis für die germanische Singweise
sind die Schwandencodices,!®$ die Antiıphonarien also, welche der kinsiedler
Abt Johannes VO  a chwande (1299—-1327) Beginn des Jahrhunderts
iın guldonischer Notenschrift schreiben liefs, wobel TEeNC auch romanı-
sierende Einflüsse feststellbar sSind; doch die germanische Iradition 1e
vorherrschend.

Mit dem Directorium (antus der Kongregation wurde 1ne Bresche iın diese
germanische Choraltradition gebrochen w1ıe effizient und nachhaltig ist
TEeUNC iıne andere Frage; denn das 1681 aus der Klosterdruckerei Eiınsiedeln
hervorgegangene Antiphonar,"” das bis 1943 in ebrauc WAar, benützte
orlagen auc. aus Gallen) VO u  $ germanischer TIradition. Damals
unterblieb TEellCc die inführung eines gemeinsamen Graduales, da INnan
unter den VO  a Rom approbierten Büchern selbst keine Übereinstimmungfand.*9

16) Cod 600(4); vgl Lang C Verzeichnis,
17) Cod Fragmenta sequentlarum; vgl Meier GI Catalogus codicum INanu

scr1ıptorum I/ Einsiedeln 1899, S34 Ebel Ba Das Iteste alemannische Hymnar mıt
Noten Kodex kinsiedeln AXIL Jahrhundert (Veröffentlichungen der Grego-
rlanıschen Akademie Freiburg 1ın der Schweiz }17). Ekinsiedeln 1931

18) 1e Anm. 15
19) Antiıphonarium monastıcum ad rıtum Brevlarıı Benedictini et ad normam cCantus

Gregorio Magno NSır  1, secundum exemplarla antıquissima Roma allata, PIo
unıversali conformitate introducenda ei conservanda. Impressum 1ın onasterio
Einsidlensi NNO DCLAXXXI; vgl Benziger Geschichte des Buchgewerbes 1mM
fürstlichen Benediktinerstifte LFv Einsiedeln, Einsiedeln 1912, 260

20) Zur anNnzen rage siehe: Vetter PI kinsiedlische Choraltradition (St. Meinrads Ra-
ben 29, 1939 /40, 11/-125, bes 122{f.)
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Das Caeremontale

Ephrem (Omlın VO  a Engelberg nennt unter den Quellen selner Entwürte
Z Monastischen Rituale eın Caeremon1ale monastıcum für die Kongregatıon
aus dem Jahr 1638 Dieses Buch ist also In besonderer Weise ein Dokument
der Vorgeschichte der neuzeitlichen Entwürfe, weshalb ich 1M Rahmen dieser
Vorgeschichte auch diesem uch kurz nachgehen will, da Ja unmittelbarer
als das Directorium Cantus uUuNseTe Frage erı

Aus den Akten der Kongregation können WIT schließen, da{fs 1m Jahr-
hundert auch die Erstellung e1INes gemeinsamen Rituales Teil jener Bemühun-
SCn die uniformitas, gröfsttmögliche FEinheitlichkeit iın der Liturglie ZUT

Örderung der Einheit der Kongregation WAäl.

Die Erkenntnisse, welche Magnus Brüllisauer VO  » Gallen bel seliner
1m Auftrag der bte 1618 unternommenen Rundreise in den Klöstern der
Kongregation SCWANN, ließen annehmen, da{fs INa  e auf diesem Gebiet keine
großen Widerstände der Konvente die Vereinheitlichung der Bräuche

erwarten habe Auch hier Z1ing letztlich die Durchführung der Irilen-
ter Reform durch die allgemeine UÜbernahme zunächst des Römischen
Rituales das in Einsiedeln beispielsweise noch nicht eingeführt war).In den
cta Congregation1s finden sich dieser Frage erstmals Hinweise anläfßlich
der Abteversammlung VO  z 1631 iın Mur/t. Die hte wünschen sehr die
Vniformitas In caeremon1]s et rıtıbus Ecclesiasticis.*! Um S1e erreichen können,
soll zunächst jedes Kloster einen Konventualen bestimmen, der die 1 Haus
bestehenden Bräuche aufzeichnen un Magnus Brüllisauer 1n (;‚allen
senden soll Dieser soll annn zuhanden der nächsten Abteversammlung

mıiıt T1dolmm (Grob) VO  E Einsiedeln die Aufzeichnungen
vergleichen und in 1ne gyute Ordnung bringen. ugleic wurde eine Liste
VO  } Fragen zusammengestellt, den Beauftragten das Sammeln des
Materials erleichtern.?22 In den folgenden wel Jahren fanden der

219 Deliberarunt atres, YJUa ratione Vnıformitas 1n caeremon1]Js et ritibus Ecclesiasticis,
alijsque obseruanti]js regularibus In Oomn1a ongregationIis Monaster1i1a introducı
posset Act ONgr. 1/ 220)

22 Decretum, In singulis Monaster1Js deputetur aliquis, qu1] diligenter annotet
conscribat, qualiter apud obseruarı Consueulssent, NC 81{83  - CITCA inıtium adra-
gesimae proxime uenturae ad Monasterium Murense transmiuttat. Quo deinde post
ferias paschales conuen1lant Magnus CGalli uel alius PTO arbitrıo Reue-
rendissimi Dominiı Abbatis et Fridolinus Einsidlensis, qui &55 Priore ibidem 1ın
singulis Monaster1js annotata conferant, examınent, et iın ordinem quendam
redigant, udicio Reuerendissimorum LDominorum Abbatum 1n
futura congregatione subijciendum. Articuli uUeTrTO deputatis aduertendi prae
caeter1s designati fuere sequentes: TuUum et qualiter SEruetIur rdo diel. Quomodo
SeEeruetur Caeremoniale Komanum In Missis tam priuatis QUaII publicis, solennibus,
9{8}  » solennibus, Pontificalibus, NO  - Pontificalibus, 1ın Vesperis et alijs horis. Quis
Tdo Seruetur 1ın administratione Sacramentorum. ualıter seruentur Jelunia
regularla. Quae aut quales recreationes et deambulationes. Modi inclinandi
Venerabili et alias. De rıtu celebrandıi exequlas. De tonıs psalmorum, modis orandı,
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Wırren des Schwedenkrieges keine Abteversammlungen STa Die Konferenz
VO  a 1634 ın Einsiedeln erneuerte das Dekret VO 1631 UunN! beauftragte den
Dekan des Klosters Gallen, entsprechende fatufta auszuarbeiten un:! den
Abhbten vorzulegen.“* Magnus Brüllisauer VO Gallen** sich

miıt olfgang enelhn (Stächelin VO  a Rheinau  25 dieser
Aufgabe. olfgang weilte schon 1625 iın Gallen für die Herstellung
eines Werkes DrO uniformitate Congregationis Helveto-Benedictinae.?®

Zur age eINes Caeremon1ale reiste u 1635 wieder ach St Gallen
Jas rgebnis dieser Arbeit lag 1637 VOT als Caeremon1ale Benedictimum
Congregationis helveticae. | Neses Caeremoniale ijeg och in mehreren and-
schriftlichen Exemplaren VOTIL, die allerdings miteinander verglichen werden
mülßsten, wWas jedoch nicht dieser Stelle geschehen kann, weil 1es das
IThema einer eigenen Arbeit wäre .# FJas Caeremontale wurde auf der hte-
versammlung 1637 In Rheinau VO  nn} den Abten eingehend geprüft un:! sodann

et legendi ad Mensam. De qualitate Gradualis et Antiphonar'). De modo
suscipiendi Nou1tios et professos. Act ONngT. 1/ 220)

23) Lectum postea fuiit Decretum iın Monasterio Murense actum, de introducenda Vnı-
formitate, L[UTSUIN approbatum, CU: ista declaratione: Vt eCanus STa-
tuta ad Vnitormitatem conducentia concıplat, approbanda deinde, aut reprobanda,
augenda, minuenda, mutanda, Reuerendissimis IOmi1n1s Abbatibus CU) -

OTU. Decanorum eft Priorum Consilio ulsum fuerit Vt autem quid consultius,
Hus iudicare 1ps1ı Decani et Priores possint, eadem statuta ıta concepfta, empestiue
priusquam UU Conuentus indicatur, commMUNIiCeNtur. G1 NECESSE uldeatur,
nte Oomınorum Abbatum Conuentum, aliquot diebus 1psı] prıus in MonasterI1o, ad
quod C onuentus indicetur, conuenire desuper deliberare iubeantur Act. Congr.
1I 254)

24) Zu Magnus Brüllisauer s1iehe: Die Schweizerische Benediktiner-Congregation 1n
den drei ersten Jahrhunderten ihres Bestehens Festschrift ZU dreihundertjährigen
Jubiläum 1902 |verfadfst VO  > artın Kiem], Olothurn 1902,

25) Z7u Wolfgang Stehelin, eb
Henggeler Rl Profefßbuch der Benediktinerabtei Frau Rheinau26)
(Monasticon-Benedictinum Helvetiae 2 / Einsiedeln 1931, 279

27) Das Caeremoniale ist 1ın mehreren Handschriften des Jahrhunderts erhalten E
Stiftsarchiv Einsiedeln: RhArchkEins. 215 (zwei Exemplare): a) Caeremoniale Be-
nedictinum Congregationis helveticae Wolffgango Stähelin MNO 1637 CO1-

scr1iptum; Caeremoniale Benedictinum Congregationis Helveticae Dr
Stiftsarchiv St. Gallen. 382 Caeremoniale Benedictiinum Congregation1s Helve-
ticae. Geschrieben VO  - Magnus Brüllisauer; vgl Henggeler K Protfeisbuch der
fürstl Benediktinerabtei der eiligen Gallus un! mar St. Gallen (Monasticon-
Benedictinum Helvetiae 1/ Einsiedeln 1929, PÄWE A Stiftsbibliothek St Gallen: Cod
1455 Liber eremonlarum ongregation1s Helvet Benedictinae (1638); vgl
Scherrer G/ Verzeichnis der Handschriften der Stiftsbibliothek VON St. Gallen,
Halle 1875, 483 A Klosterarchiv Mariastein: die ersten Seiten fehlen), 10 Sign.] 5°
Stiftsarchiv Muri-Gries, Abt Sarnen, Nr. 31—33 e Stiftsarchiv Pfäfers im
Stiftsarchiv St. Gallen Ceremonialıis Benedictini Congregationis Helveticae
Libri quatour.
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approbiert.“® In Druck kam das Caeremon1ale TEelCc 1e, doch lassen sich seline
opuren his 1Ns Jahrhundert verfolgen. 50 bewahrt die Stiftsbibliothek
Engelberg eın Caeremont1ale der Kongregatıion, das 1741 VO  - Willibald
Haffner geschrieben wurde.*? Und SCHLEeisl1ic findet sich auch eın olches
Caeremon1ale der Kongregatıon unter den Handschriften der Stiftsbibliothek
Einsiedeln, geschrieben VO  - mehreren Händen un:! ach 1837 vollendet,
leider ohne Titelblatt un Herkunftsbezeichnung.“”

In der Kongregation beschäftigten sich och einıge Abteversammlungen
mıiıt der rage des Caeremont1ale un: dessen Ziel, der unıiformitas, 1652 1655
un! nochmals 1666 Dabei wurde eweils auf die Anpassung das Römische
Rituale gepocht.”

28) Hıs expeditis, SUnNnt legi Ceremoniale Rituale Monastıica, YJUAC deputati
ntehac PCI Patres Congregation1is religiosi 1n Monaster1io Galli collecti tandem
absoluerant. Fa Patres post diuturnam et acuratam omn1ı1um singulorum, JUaAEC
occurrebant, dubiorum examn1latiıonem, discussionem eTt solutionem, NEeC Ia(8)

binde addendo, minuendo, immutando et emendando, ratıo dictabat, laudar-
unt et approbarunt (Act. ONngrT. 1/ 277

29) eremonialis S1Ve ritualis Benedictini duae partes (1741) Geschrieben VO'  — 1illı-
bald Haffner: tiftsbibliothek Engelberg, Cod 409 und C868 410; vgl. Gottwald B/
Catalogus codicum IHNanıu scr1ptorum quıi asservantur 1n Bibliotheca Monaster1n
OS Engelbergensi 1ın Helvetia, reiburg 1891, 254

30) Stiftsbibliothek Einsiedeln: 1258
31) Die Abteversammlung VO: 5./6 Maı 1638 In Pfäfers besprach wiederum Fragen

der uniformitas 1n den Ostern der Kongregation: qUANAIN ratıone Vniformitas 11N-
troduci posset In Monaster1a Congregationis betreffs der klösterlichen Disziplin,
der eremonien un! des Gesanges. Die hte nahmen dabei dankbar ZU. enn  S,
da{f die rage des gemeinsamen Caeremoniales Uun! 1tuales weitgehend abge-
schlossen se1 Deinde quoa Ceremoniale rituale, yuae parıter essent absoluta,
exceptis duntaxat quibusdam dubijs, quUaE adhuc soluenda restarent Act ONgT. 1!

281) Schwieriger zeıigte sich immer noch die Trage der uniformitas 1mM Gesang:
Quod C113 fecissent Patres ob uarlas difficultates PpeNE impossibile fore uldis-
sent otalem Cantus Vniformitatem ubique Seruarı/ tandem concluserunt, Vt
Graduale et Antiphonaria 1n Monaster1js antıqua et PTO Culusque locı commoditate
retinerentur. 'uoa| Tonos uUeTO psalmorum, Euangeliorum, Epistolarum, (DI=
lectarum, Versiculorum, et omnıum COIUINNN, qUaeE extira Graduale et Antiphonaria
SUnNnt cantanda, uerbi gratia Litanilae et Responsoria In Processionibus, ulsum fuit
OMNINO debere introduci Vniformitatem, CUMYUE 1n finem Formulare, quod 1i-
rectorıum OT1 nuncuparı pOssert, 1n Monaster1o0 concipiendum, ad
singula Congregationis Monaster1a dimittendum CSSC; quatenus Musicae per1t10-
riıbus studiose reulsum, examınatum, ubı OPDUS orert, Correctum, 1n prox1mo (
nuen! quUam emendatissime Patribus exhiberetur Act Oongr. 1/ 281) Das
ema der uniformitas In eremonien un! Gesang kommt ber uch spater iImmer
wieder ZUT Sprache: 1652 1n Murıi Act ongr. 2/ 1178); 1655 1ın Einsiedeln Act
OngrT. 27 138); 1666 1n Fischingen, angeordnet wird Differentiae caeremon1la-
LU inter Romanum et NOSITUumM Caeremoniale CU1USU1S Monaster'] Caeremonları ı-
JS annotentur, ut 110S5 conformemus Romano Caeremoniali, et Kıtuali quUam
possibile (Act. Congr. LE
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Abschließen ZUT: Vorgeschichte des Monastischen Rituales, VO  a dem 1m
folgenden die ede Se1INn wird, ware SCmIL, da{fs 1n diesem Caeremon1ale nur
recht wen1g ber das steht, Was eigenlich Inhalt eines Monastischen Rituales
ist och schließen WIT diesen einleitenden Teil ber die Vereinheitlichungs-
bestrebungen der Kongregation 1mM 17 Jahrhundert un wenden WITr u1ls 1U

dem eigentlichen Gegenstand dieser Arbeit Z den ntwürfen FA MoO-
nastischen Rituale 1n NeueTel eıt

1ne „Leidensgeschichte“
Das Postulat oder Prinzıp der unıformitas in der lıturgischen Praxıs durch-

zieht w1e eın roter Faden alle emühungen der Kongregation die einheit-
1C Gestaltung der Liturgle In den Klöstern un dies nıicht LLUT iın der
Barockzeit, 1n den ersten Jahrzehnten der Kongregation, sondern auch iın der
Neuzeıiıt. Immer wieder kann 11a VO  a entsprechenden UufIruifen un:!
Beschlüssen der Abtekonferenzen lesen. | heses wiederholte Pochen auf die
uniformitas stellt ler automatisch die Frage nach deren Effizienz.

Neue Ansaätze

Dazu zunächst ein1ge Stichworte für die eıt unmittelbar VOT der Jahr-
hundertwende.“? 1894 wird durch die Abtekonferenz: iıne Revısıon des
Caeremon1ale mMmoNnastıcum der Kongregation angeordnet miıt dem Ziel, einge-
rissene Miftsbräuche abzustellen. Die Revısıon soll anhand der offiziellen
Bücher VOrSCHNOIMMIN werden, ad OTTINUM Rıtualıs ef Pontificalis Romanı.°

Wel re späater wird die Frage erneut aufgegriffen, weil OIfenDar 1n der
/wischenzeit wen1g oder nichts geschehen Wa  < In jedem Kloster soll eın
Mönch bestimmt werden, der die liturgischen Gebräuche ın seinem Kloster
mıiıt dem Rıtuale OMANUM vergleicht und die Unterschiede DZw. Abweichun-
sch 7zusammenstellt.** Aufgrund dieses Beschlusses ordnet die Abtekonferenz
1897 d da{fßs die Messrubriken un:! ebenso das Caeremont1ale Episcoporum un:!
das Rıtuale Romanum 1n den Klöstern beachtet werden mülßsten, die
lıturgische Ordnung garantıeren: legzitimus In moONnaster11s ordo imprudenter
perturbetur.”

32) /u den folgenden usführungen siehe die Protokaolle der Abtekonferenzen
To  e die Protokolle werden mıiıt der Jahreszahl, dem Urt der Konfterenzen
un:! der Seitenzahl zıitiert.

33) Prot.Ae.K. 1894, Engelberg,
34) Prot.Ae.K 1896, Marılasteın,
35) Prot.Ae.K. 1897, Einsiedeln,



402 Odo Lang
Offensichtlich War aber der Erfolg dieser Anordnung immer noch nicht

zufriedenstellend; enn 1n den A0Uer Jahren NseTes Jahrhunderts wird die
Frage der lıtugischen Praxis un Gemeinsamkeit (unıformitas) erneut aufge-
griffen Und damit kommen WIT doch angsam Z eigentlichen IThema
dieser Arbeit den Entwürfen einem Rıtuale Monastıcum für die
Schweizerische Benediktinerkongregation.

Den Auftakt dazu können WITr 1m eschiu: der Abtekonferenz VO 1931
sehen, eınen Pater der Kongregation damıiıt beauftragen, auf TUN! des
alten Caeremonı1ale der Kongregation eın ue€e'‘l erarbeiten.“® iheser Auftrag
wiırd 1933 erneuer‘ un! dahingehend präazıisıiert, da{fs der Abtpräses, Abt
lgnatıus Staub VO  5 Einsiedeln, einen Mönch seines Klosters) bestimme, der
die IL Arbeit leiten und miıt den 1ın den einzelnen Klöstern für die Miıt-
arbeit bestimmten Patres in Verbindung treten soll Fuür diese Arbeit, el

azu weıter, sollen Patres ausgewählt werden, die nicht 1U  _ liturgischen,
sondern auch historischen Sinn haben Es soll zunächst das Rıtuale In Angriff
3908001 werden, wobei das rühere Caeremoni1ale Congregation1s als Grund-
lage dienen so11.>/

Aus den welıteren en der Kongregation Aäflst sich entnehmen, da{fs Abt
lgnatıus au zunächst Maurus Nigg VO  - Einsiedeln mıit dieser Aufgabe
der Koordination un KRevision betraute. Da dieser jedoch Al der Durch-
führung dieses Auftrages verhindert Warl, wurde Al seiner Stelle aus
ingg, ebenfalls VO  e Einsiedeln, bestimmt. Nachdem jedoch auch dieser nicht
in der Lage WAarl, die Arbeit innert tunlicher Frist aufzunehmen un
koordinieren,° übernahm 1945 Abt eodegar Hunkeler VO  5 Engelberg, die
Sache voranzubringen,” Was iın der olge auch WITKIIC tat, da{fs die
Abtekonferenz VO  a 1937 ZUTT Kenntnis nehmen konnte: Abt eodegar legt der
Abtekonferenz den Entwurtf eines uel Caeremonı1ale VO  < In der Erklärung
dazu heift CS, der Entwurf gehe auf das alte Caeremonı1ale VO  - 1639 sicher VOT

zurück. Abt eodegar meıinte dazu, asselbe lasse sich mıiıt zeitgemäßen
Änderungen leicht Neu auflegen. Was jedoch 1m alten Caeremonı1ale und
deshalb erganzt werden musse, selen die ıten der Profefis, der Gelübde-
erneuerung,. des Profeisjubiläums, der Beerdigung eines Abtes un anderes.
Die Abtekonferenz ordnete damals d da{fs VO  an diesem alten Caeremon1ale für
jedes Kloster eine Abschrift hergestellt werde, un jedes Kloster So. dann
die VO  > ihm gewünschten AÄnderungen bzw /usätze azu anmerken.*

Die Abschriften des alten Caeremontale 1938 fertig, Nau 300e
ach seinem Entstehen, un:! Abt eodegar Hunkeler kann die Abschriften
den Abten überreichen. Die Klöster sollen 1U  aD bis Epiphanie 1939 die Ergan-
ZUNgCN einbringen. kın bemerkenswerter Nachsatz azu sagt jedoch e1ln-

36) Prot.Ae.K J931; Marienberg,
37) Prot.Ae.K. 1933, Bregenz,
38) Prot.Ae.K 1934, Einsiedeln,
39) Prot.Ae.K. 1935, Engelberg,
40) Prot.Ae.K RS Sarnen,
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schränkend: Eine CNSEC Uniformierung E1 nıicht beabsichtigt.“ sich
twa in den Klöstern bereits Unmut ber die Bestrebung ZUT Verein-
heitlichung breit gemacht, Oder edenken geäußert worden? Nahm
I11d.  a vielleicht 08 grundsätzlic iıne ablehnende Haltung e1in?

Fast möchte 6S den Anschein aben; denn die Abtekonferenz VO  a 1939
mulfs feststellen, da{fs leider nicht alle Klöster die Arbeit fristgerecht, Ja
überhaupt nicht eingereicht hätten, weshalb die Frist bis Epiphanie 1940)
verlängert wird .#

Doch In den folgenden ZWanzlg Jahren, VOoO  ; 1939 bis 1959, wurde dann
doch die oroße Arbeit geleistet, vorwiegend 1m tillen, ber STETIS begleitet VO  e
den Wuünschen un! oten der Abtekonferenzen SOWI1IE VO eigens dazu einbe-
rufenen Rituale-Konferenzen.

ach ersten Beratungen un:! Vorschlägen begann die Arbeit Entwurtf
einem Monastischen Rituale der Schweizerischen Benediktiner-

kongregation. Als die Entwürtfe dann 1958 fertig vorlagen, War dieses
Monastische Rituale jedoch Urc die Entwicklung In der Kirche eigentlich
schon uDerhno un! teilte das Schicksal der früheren Bemühungen: gelang-

WI1e die früheren Arbeiten dazu se1it der ründung der Kongregation
Begınn des Jahrhunderts nıicht ın Druck ESs liegt, 111 IMIr scheinen, ine
ZewWlsse unübersehbare Tragik In diesen Bemühungen 19888| die uniformitas,
Tragik I8nl VOT allem der immensen Arbeit, welche die vlier
Entwurtfsfaszikel mıiıt den begleitenden Quellenheften 1m TUN! 3800801
LLUFTF erahnen lassen.

I die Entwürtfe

Wır wollen den Werdegang zunächst noch 1im einzelnen verfolgen, WI1e
sich aus den Akten der Kongregation, die mMr vorliegen, rekonstruileren ä{fst

Die nächste Angabe Z} Monastıschen Rıtuale findet sich 1mM Protokall der
Abtekonferenz VO  m 1941 konnte aus verschiedenen Grüunden keine
Konferenz gehalten werden) Auf dieser Konferenz legt Pırmin Vetter VO  5

Einsiedeln einen anderen Profe{fsritus als Vorschlag VO  $ Worin die Besonder-
heit dieses Vorschlages bestand, älst sich freilich nicht >Sagch, da er ich weder
In den Akten noch 1n seinem Nachlafs findet. Der Vorschlag VOT den Abten
brachte jedoch 1n Erinnerung, da{s Abt eodegar unkeler VO Engelberg
schon VOTL Jahren die Neuausgabe des Kituales begonnen hatte Abt eodegar
wird deshalb gebeten, den Vorschlag VO  - Pırmın etter UuSamıme mıiıt
anderen Desiderata, die eingegangen5 berücksichtigen. Abt Leode-
Sar spricht die OofMfnung aus, den Klöstern his Ostern 1947 einen ersten

4B Prot.Ae.K. 1938, Altdorf,
42) Prot.Ae.K 1939, Einsiedeln,
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Entwurf VO  - Rıtuale un Caeremontale Z Diskussion unterbreiten
können.“

Soweit War dıie aCcC freilich doch noch nicht gediehen; denn dieser Satz
wiederholt sıch im folgenden Jahr, die hte auf 1943 vertroöstet werden.**
Doch wird auf dieser Konferenz VO Oktober 19472 wen1gstens der Profef{s-
rıtus erstmals besprochen. Abt Leodegar \Y48 } Engelberg hat inzwischen mit
der Bearbeitung dieses Auftrages seinen Mitbruder, Ephrem mlın,
betraut, der gleichzeitig ILLINEN miıt Pirmin Vetter VO  an Ekinsiedeln die
Neuausgabe des Antıphonarıum monastıcum uNnserer Kongregation vorberei-
tete; das ach dem Einsiedler Druck VO  a 1681 der große Erfolg der stetigen
emühungen die uniformitas in der Kongregation sSeıin sollte.®* Ephrem
referiert persönlich A TIraktandum. Die Unterlagen dazu sind erhalten.
Zunächst bemerkt dem 1mM Augenblick geltenden KRıtus, da{fs größten-
teıils Aaus dem Pontificale OMANUM stamme, zudem in jedem Kloster Varlanten
aufweise un weni1g Bodenständiges sich habe Sodann welst auf einen
Profe{(fritus in einer Einsiedler Handschrift hin, der dem Jahrhundert
angehöre un: in Einsiedeln 1n eDrauc SCWESCH sSe1. Wesentlich alter SEe1
aber der Profefsritus, der ich In einer Engelberger Handschrift inde, selber
aber nıcht Adus Engelberg stamme.“* Der Referent Jegt den Abten die beiden
KRıten VYOF: un diese beschlieisen, die rage ıIn den Klöstern beraten, bis
Neujahr 1943 Bericht geben un:! konkrete Anderungsvorschläge unter-
breiten.

Den Unterlagen zuhanden der bte werden sechs Fragen y Protef{fs un
AD Monastıschen Rıtuale vorausgeschickt.“* Dann olg der VO Ephrem

43) Prot.Ae.K. 1941, Disentis,
44) Prot.Ae.K 1942, Engelberg,
45) Antiphonarium monasticum secundum traditionem Helveticae Congregationis Be-

nedictinae ad codicum fidem restitutum 1—2, Engelberg 1943
46) Stiftsbibliothek Einsiedeln, Cod 112 465 TI rdo ad faciendum

monachum aus der eıt des Abtes Wernher VO:  3 enzburg (1122—-1142), vgl
Meier G., Catalogus Anm. 17) 91{£.; ase O/ Die Moönchsweihe JLw 5I 1925, 44f.

47) Stiftsbibliothek Engelberg, Cod 54, Fol. K Ordinatio monachi CanNnoNe
Theodori; vgl Gottwald B, Catalogus Anm 29), 9 Yı vgl Casel CL Die Mönchswei-
he (wie Anm 46) 3438

48) Die Fragen lauten: Soll der Kitus der feierlichen Profess wWI1Ie bisher hne nde-
rung beibehalten werden? Soll der bisherige Ritus der feierlichen Profess beibe-
halten werden, ber mıit Einschaltung der alten Präfation? Dafür könnte INan
der üblichen drei Orationen eim Gebet der Mitbrüder ber die Profitenden, bel
der Kleidersegnung un! Schlufs jeweıils LUr 1ne nehmen. Soll die
frühbenediktinische Mönchsweihe, wWI1e S1e In Cod Engelb. AUSs dem JIh ste.
eingeführt werden unter möglichster Beibehaltung des bisherigen Autfbaus der
Professfeier? Soll der alte Einsiedler Professritus des Jh. wieder eingeführt
werden? Soll I1all bei der feierlichen Profess Pontifikalfunktionen vorsehen der
empfehlen? Soll INa  > bei der Beerdigung der Patres Pontifikalrequiem der
wenigstens Pontifikalexequien vorsehen?
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Omlın skizzierte Entwurf, der unter Beibehaltung des bisherigen Autbaus der
Profefßßfeier inhaltlich dem Rıtus in der Engelberger Handschri olg

kinladung: Venite filıı
Verlesen der Protefsurkunde.
SUSCIPE.
Gebet der Mitbrüder (Litanei SW.)
>Segnung un Übergabe der Kukulle
Eigentliche „Mönchsweihe“”.
Friedenskulfßs un „mystisches Begräbnis”.

Unverkennbar olg der Ablauf der Profe{istfeier 1m wesentlichen der
UOrdnung 1n Kapitel der Benediktsregel, wobel allerdings die „‚Mönchs-
weihe“ iın dieser Struktur un der betreffenden Stelle irgendwie w1ıe eın
Fremdkörper wirkt Doch das Spezifische diesem Entwurtf dürfte ohl
gerade diese unter /Ziffer eingeschobene Mönchsweihe se1n, bestehend aus
der nrufung des eiligen Geistes mıt der ntiphon Venı, Sancte Spirıtus un
nNacC. einem Clementissıme Domine) der großen Weihepräfation Deus
totıus Sanctae reli&i0nis 071Q0.

In seiner Erläuterung diesem Ritus bemerkt Ephrem mlin, da{fs der
bisher bel UuNs geltende Profe{sritus aus dem Grunde nicht ZU[T Beibeha  ng

empfehlen sel, da überhaupt nıicht originell monastisch sel, seine Texte
ent:  MmMmten vielmehr dem Pontificale OMANUM In der Edıt1io Trıdentina,
S1e Teil der Abtsweihe selen für den Fall, da{fßs der benedizierende Abt noch
nıcht Protef{is abgelegt habe, SOWI1Ee aus dem Rıtus der Consecratio
Vırgiınum, allein die Reihenfolge der Elemente richte ich nach der ın Kapitel
58 der Benediktsregel angegebenen Ordnung, Zum Engelberger Ritus führt
Ephrem (Omlin noch das Urteil VO  zD} (Odo ase a der diesen Ritus für die
alteste Überlieferung halte, die gebe, un ıIn ihm die romisch-benedik-
tiniısche Mönchsweihe sehe un glaube, da{fs der Kıtus VO  5 Rom un
Montecassino über England auf den Kontinent gekommen Se1. Die Oration
Clementissime Domine finde sich schon 1mM Liıber ordınum der altspanischen
Liturglie des 58 Jahrhunderts, während die Weihepräfation teilweise
wortlich aus dem Werk De wıta contemplatıva des Julianus Pomerius, elınes
süudgallischen Schriftstellers Aaus dem Ende des Jahrhunderts, entnommen
SE1. Diese Präfation habe jedoch 1mM Profefßritus der deutschsprachigen ENE-
diktiner Tradition un! finde sich iın allen Monastıiıschen Rıtualıen des Sprach-
LaUIlles Diese Präfation tand dann, allerdings besser plaziert 1m usammen-

49) Saa Altertümlichkeit des 1CtUs omm einem besonders Bewulßstsein,
198028  > ih; mit dem unten P besprechenden, twa gleichzeitig geschriebenen
kinsiedler rdo Wernhers vergleicht, der ın seiner Häufung der ıten
mancher en Bestandteile muittelalterlich aussıieht. Man beachte uch 1m
einzelnen manche altertümliche Züge 1n dem Engelberger 1tus, die dem
Moönchtum des Jhs nicht mehr passen”: ase O= Die Monchsweihe (wie Anm
46) 38, Anm AL
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hang mıiıt dem der Mitbrüder, auch Eingang 1n die eigentlichen Entwür-
fe SOWIE in das abschließend gedruckte Handbüchlein.

Damiuit WAar also eın erster Schritt ın ichtung auf eın Monastisches Rıtuale
Kongregation getan. Die Unterlagen wurden LLU.  a OIfenDar in den

Klöstern besprochen, da{fs Pırmın etter VO  a Finsiedeln darüber anlä{fs-
ich der Abtekonferenz VO  5 1943 referieren konnte. Dabei brachte
insbesondere historische Bedenken SCHCH den Engelberger un den
Einsiedler Kıtus AaUus dem Mittelalter ZAGT. Sprache, worauf die hte den Patres
Pirmin Vetter un Ephrem Omlın den Auftrag erteilten, die bisher UNgSE-
klärten Fragen erortern un bereinigen.”

1945 wird die Frrage des Profe{fsritus anläflich der Abtekonferenz in ngel-
berg erneut besprochen, wobe!l Abt eodegar betont, es sSe1 nicht die Absicht
Engelbergs, den anderen Klöstern den alten Engelberger Rıtus aufzudrängen.
Er schlägt aber ine Neuordnung des Profeisritus besonders für jene Klöster
VOTL, die bisher keinen eigenen hätten.>! Sollte diese rklärung eın Abrücken
VO  o einem gemeinsamen Monastıschen Rıtuale bedeuten? Sollte die UNIformitas
auch dieses Mal den eigenen Iraditionen der Klöster scheitern?

Ephrem Omlın hatte inzwischen die Geschichte des monastischen
Profefßritus welılter erforscht. „Streitpunkt“ ist insbesondere die epultur-
zeremonıe, die nicht iın allen Klöstern geü wird (nicht iın Einsiedeln,
Iisentis un! Muri-Gries). | iese Klöster wuünschen S1e auch nicht einzuführen,
während andere, wWwWI1Ie Engelberg und Marı1asteın, nicht darauf verzichten
möchten. Gewünscht wird auch ine Neufassung der Profeisforme

Abt eodegar schlägt 1U VOT, da{fßs zunächst einmal eın bestimmter Kıtus
SCHArL  i ixilert und den Klöstern ZUTr ru  ng zugestellt werde. Gleichzeitig
sollen auch die anderen Aufnahmeriten, w1e Zeremonien un Gebete für die
monastische Tonsur, die Einkleidung eiINes Novizen, die einfache Protfefis un
deren Erneuerung, die Jubelprofefs un! die Profef{s In artıculo mMmoOrtıs SCHAr1  4 V
festgehalten werden. Dieser Vorschlag findet die einhellige Zustimmung der
anderen Abte

Allerdings erlauben die augenblicklichen mißflichen Zeitumstände
Ephrem Omlın keine Reisen 1Ns Ausland, wichtige Handschriften
einsehen sollte:; enn meınt, da{fs ohne gründliche uellenstudien kein
Werk geschaffen werde, das dann der Kritik standhalten könne.°%*

Stillstand also! Auch das Caeremontiale Congregationis kommt nıicht voran!
Neıin, kein Stillstand, sondern ıIn der Zwischenzeit intensive Studienarbeit
Urc Ephrem (OOmlin. Doch eben diese Arbeit raucht eıt. Er referiert
darüber der Abtekonferenz 1950 iın Engelberg: S@e1 ihm nicht möglich
SCEWESECNH, schon jetz den vollen Entwurf vorzulegen, verspricht aber wen1g-
Stens einen eil für das rühjahr 1951, ZECENAUET auf den Aschermittwoch,
damit die hte nach ründlichem tudium iın den Klöstern och 1m gleichen

50) Prot.Ae. K 1943, Einsiedeln,
51) Prot.Ae.K 1945, Engelberg, :
52) Prot.Ae.K 1946, Einsiedeln, 1f
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Jahr azu tellung nehmen könnten. Zusätzlich AA3E bisher Geplanten SO
uch eın Rıtus für die Oblatenprofefs aufgenommen werden, der jedoch in
Rom approbiert werden muUusse gCch der mıiıt der atıon verbundenen
Ablässe.°

Die aC. gewinnt 8108  aD doch angsam Gestalt Miıt Jängeren, VOT em
krankheitsbedingten Unterbrechungen, legt phrem mın 1n vlier Teilen
oder Lieferungen die Entwürtfe Z.AE Monastıschen Rıtuale der Schweizerischen
Benediktinerkongregation vor.°* I Die einzelnen Lieferungen bestehen je aus wel
eılen, dem Textentwurf selber un:! einem Quellenheft.

Fassen WIT jedoch bevor WIT wen1gstens kurz auf die Entwuürte selber
eingehen die welıltere Entwicklung B80090108 Wıe geplant können die
hbte och 1951 Z.UX ersten Lieferung ellung nehmen un unterbreiten
einzelnen Punkten auch Gegenvorschläge, wollen aber VOT einem endgültigen
Entscheid vorerst die zweıte jeferung abwarten und erst dann ihre Wünsche
konkret formulieren.” Diese zweıte Lieferung äfst dann TENNC wel Jahre
auf sich warten Denn WI1Ie Adus dem Protokall der Abtekonferenz VOoO  a 1953
hervorgeht, wollte der räses phrem Omlıin nıicht einer rascheren
Weiterarbeit Kongregationsrituale drangen, se1ine Gesundheit
möglichst schonen. Nun aber wird eiıne offizielle age der hte
Ephrem mlın beschlossen, ob die Weiterarbeit ıIn nächster eit überhaupt
möglich sei. ° Ja, phrem arbeitete weiıter und fertigte die umfangreiche
zweıte leferung mit den Aufnahmeriten un: die dritte leferung ber die
KRıten ıim Leben des Klosters Auf ihrer Konferenz 1955 beschäftigten sich
die hbte mıt den TEL vorliegenden Lieferungen. S1ie kamen el AL

Schlufßs, da{fs die Entwurtfe für das Monastische Rıtuale der Kongregation INZWI1-
schen umfangreich geworden selen, da{fs tunlich sSeıin könnte, iıne
geWlsse Beschränkung des toffes vorzunehmen. Sie diskutierten deshalb die
Frage, welche Kapitel ohl ohne Substanzverlust weggelassen werden könn-
ten. Als erstes strich INa  a aus der jeferung den KRıtus der Abtsbenediktion,
da die Abtsweihe hnehin ach dem Pontificale OMAaNUum VOTSCNOMUNE:
werde, un! afiur kleine Textbüchlein erhältlich selen.

Die jeferung, mıiıt den klösterlichen Aufnahmeriten WarTr vorgangıg Z.UT1I

Abtekonferenz auf einer Rituale-Konferenz In FEinsiedeln besprochen worden.
Die ortige Aussprache ä{fst sich kurz zusammentassen. Da für eın
gemeınsames Caeremont1ale mıt Rücksicht auf die althergebrachten Iraditionen
der Klöster viele Schwierigkeiten bestehen, ll 111a sich auf die Neuan-
schaffung eines gemeinsamen Rituales beschränken. Die Entwürfe werden

53) Prot.Ae.K. 1950, Engelberg,
54) Lieterung: Abtswahl und Abtsbenediktion: Februar 1951 Lieferung: Auf-

nahme VO  - Brüdern: Dezember 1953 Lieferung: Klostergründung, ıten Uun!
Segnungen 1M en des Osters: Juli 195 Lieferung: Kranken- unı Totenli-
rgıe Appendix für die Frauenklöster: Januar 1958

55) Prot.Ae.K 1951, Einsiedeln,
56) Prot.Ae.K 1953, Marı1asteıin,
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genere. gutgeheißen, die Diskussion beschäftigt sich VOT allem mit kleineren,
aber deshalb nıicht unbedeutenden FEinzelheiten un:! Formulierungen. Vor
allem soll der Unterschied zwischen einfacher unı feierlicher Profef{fs ın der
Gestaltung EeUTLC. werden. Die wesentlichen Teile der Profef{is YKUNde,
SuSCIpEe, Preces) sollen überall gleich gehalten werden. Ausführlicher wurde
die Frage der epultur bei der feierlichen Profefs diskutiert, wobei betont
wurde, da{fs nicht das rabtuch, sondern die rel Tage Zurückgezogenheit
das Wesentliche seien.” Die bte STUTZtienN sich bei ihren abschliefßsenden era-

auf das Protokall dieser Konferenz un: ließen sich zusätzlich VO  a

Ephrem Omlin un olfgang Hafner VO:  a Engelberg beraten, die ihrem
Entwurtf tellung nehmen und ih: 1n der vorliegenden Fassung egründen
konnten. I ie hte formuherten azu schlieflich olgende Punkte

Es SO keine hektographierte Ausgabe der Profefßriten in Aussicht
3900000  J sondern eın kleines Handbüchlein für die Kirche gedruckt
werden mıiıt dem Inhalt Einkleidung, einfache un feierliche Profefs, ubel-
profeis un! Choralmelodien. Größere Anderungen selen nicht mehr nötig, der
Rıtus könne deshalb versuchsweise eingeführt werden.

Die Lieferungen un selen vorerst 1ın den Klöstern noch bespre-
chen, un: VO  - der Rituale-Konferenz bereinigen, ehe die hte definitiv
azu tellung nehmen könnten.

Die Frage der Formel für die atıon sSe1l miıt den Oblatendirektoren
besprechen und die definitive Fassung durch den Abtpräses iın Rom ZULXC

Approbation vorzulegen.
Die Kleidung der Regularoblaten ollten die hte für ihr jeweiliges

Kloster selber bestimmen.®
Im gleichen Konvent der hte ergeben sich 1mM espräc mit Ephrem

Omlin un olfgang Hafner VO:  an Engelberg noch einıge Klärungen; die
ine betrifft die sogenannte absolut1io ad cautelam VOT der Abtswahl, die 1mM Sinn
der Statuten geregelt WIT' Zum andern wird VOIL den Abten bezüglich der
SWa die Ansicht vertreten, da{fs der Wahlpräses das Recht en solle,
einem 1mM vierten ahlgang gewählten Abt ad quietandam conscientiam aber
LU diesem allein gChH, ob mıt der absoluten oder L1IUTr muıt der realti-
Ven Mehrheit gewählt worden

Die VO:  a den Abten des welteren bereinigten un:! beschlossenen Formulie-
HNsCchH einzelner Stellen des Monastıschen Rıtuales werden den Verfassern,
Ephrem un olfgang, durch den Aktuar der Konterenz SCANT1:  1 ZUSE-
stellt.©© Zudem soll 1ın Rom die Möglichker ersucht werden, die Bufs-
psalmen, die VOT der SWa vorgesehen sind, antızıpleren dürfen, un:!
abzuklären, welche Teile des Monastıschen Rıtuales einer besonderen ppro-

57) Prot. Rituale-Konferenz 1955, Finsiedeln.
58) Prot.Ae.K. 1955, Engelberg, 24
59) Ebd 5f.
60) Brief VO  - Ab:t Basilius Niederberger VO  3 Marılastein VO' Oktober 1955

Ephrem mMın.
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bation durch Rom bedürtften. Die letzte Frage wird VO Kom, VO  -
Gerhard QOesterle, dahingehend beantwortet, dadfs das Schweizerische
Monastısche Rıtuale keiner kirchlichen Approbation bedürfe, wenn LL1UT

analog den anderen Monastıschen Rıtualıen) ad instar manuscript1 gedruckt
werde un nicht in den Handel komme.®!

1956 sieht es d us das Monastısche Rıtuale: Ephrem Omlın konnte
krankheitshalber die noch ausstehenden Teile des Rituales nicht abschliefsen
(es handelt sich die Lieferung). Der Abschnitt ber die SWa wurde
inzwischen vervielfälti un 1n Engelberg bei der Wahl VO  - Abt Leonhard
OSC erprobt, wobei sıch einıge Anderungen als wünschenswert nahelegten,
WOZUu die bte ihre Zustimmung geben S50 soll nicht der Stimmenzähler,
sondern der Abtpräses als Wahlvorsitzender das jeweilige Wahlergebnis
bekanntgeben. Das instrumentum electionıs soll nicht sogleic nach dem Wahl-
akt 1mM Kapitelsaal, sondern erst nachher ausgestellt werden. Wo üblich
WAar, soll auch fortan eın VO Kapitel ernannter Mitbruder den Abt
begrüßen. Schliefßßlic wird och bestimmt, da{fs die Choralmagister der
Klöster jene elodien, die 1NSs Handbüchlein der Profef{s aufzunehmen sind,
vorher noch prüfen sollen.®*

Zur SWa befinden die bte 1957 1n Ergänzung ZuU Protokall VO  -

1956, da{fs die sogenannte elect10 COMMUNIS, die 1m Entwurf vAl Monastichen
Rıtuale gestrichen wurde DZW. 1ın Zukunft unterbleiben sollte, sowochl aus

psychologischen wWwWI1e AUS reCc  iıchen Gründen doch ihren Sinn habe als
gemeinsame Anerkennung der rechtmäßig vollzogenen Wahl und er
beibehalten werden sollte.®

Gleichzeitig kann Abt eonnhar:‘! VO nge  IS melden, da{fs phrem
mlın 19108  aD} auch den etzten eil des Monastıschen Rıtuales, die Kranken- und
Totenliturgie, abgeschlossen habe un 1m Verlauf des Sommers den ang
für die Frauenklöster redigieren werde Das Profefißbüchlein für das Volk se1
bereits iın der Klosterdruckerei gesetzZt und werde bis ZU Herbst 1mM Druck
vorliegen. Der Abtpräses äfst Ephrem Omlıin den ank der bte über-
bringen un! ih ZUT nächsten Abtekonferenz einladen, dann die Heraus-
gabe des Monastıschen Rıtuales der Kongregation definitiv bereinigt un:!
beschlossen werden solle.©*

50 kam CcS, da{fß die rage des Monastıschen Rıtuales 1958 1n Marıliastein ein
Haupttraktandum der Abtekonferenz WAarT. Nun lag ja der Entwurf azu mıit
Ausnahme der Gesänge fertig VO  } Das INan darf es ohl wahrhaftig
bezeichnen monumentale Werk umfa{fßte auf 46(0) Schreibmaschinenseiten
sechs Teile und einen ang für die Frauenklöster. Im Verlauf VO  - sieben
Jahren (1951—-1958) wurde ın vlier Lieferungen mıit je einem Quellenhe VO  -

3801881 113 Seiten der Abtekonferenz bzw. den OÖöstern der Kongregation

61) Prot.Ae.K 1956, Einsiedeln,
62) Ebd 2r
63) Prot.Ae.K 1957, Gries,
64) Ebd
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Z.ULFE ru:  Ng un Stellungnahme übergeben. Damit kann sich 1U dıie hte-
konfterenz mıit der Frage der rucklegung befassen.

Dem Verfasser, der in dieses Werk seine SANZEC Kraft un:! Energie SOWI1Ee
eın umfassendes Wissen investierte, wird seitens der bte für die oroße un
VOT allem gründliche Arbeit der warmste ank ausgesprochen. Die bte
wollen das Rituale auch wirklich drucken lassen, aber410  Odo Lang  zur Prüfung und Stellungnahme übergeben. Damit kann sich nun die Äbte-  konferenz mit der Frage der Drucklegung befassen.  Dem Verfasser, der in dieses Werk seine ganze Kraft und Energie sowie  sein umfassendes Wissen investierte, wird seitens der Äbte für die große und  vor allem so gründliche Arbeit der wärmste Dank ausgesprochen. Die Äbte  wollen das Rituale auch wirklich drucken lassen, aber ... Mit diesem „aber“  zeigt sich, daß die Frage des gemeinsamen Rituales der Kongregation durch  die jahrelange, wenn auch unverschuldete, Verzögerung mit einem Problem  belastet wurde. Die „Leidensgeschichte“ eines gemeinsamen Monastischen  Rituales der Schweizerischen Benediktinerkongregation geht weiter. Denn aus dem  Kreis der Äbte werden nun einige Bedenken zu der Frage geäußert, ob eine  Drucklegung zum gegebenen Zeitpunkt (noch) tunlich sei. Die von den Äbten  geäußerten Bedenken lassen sich ungefähr so zusammenfassen:  1. In Rom werden gegenwärtig liturgische Reformen vorbereitet; es könnte  also sein, daß das Rituale bei einer vorzeitigen Drucklegung bald nicht mehr  befriedigen könnte, wenn man sogleich wieder Korrekturen daran vor-  nehmen müsse.  2. Im Augenblick bestehe auch keine Klarheit über einen definitiven  Psalmentext, weshalb man abwarten solle, bis eine definitive Psalmenversion  vorliege.  3. Die Prüfung der Entwürfe durch die Klöster sei zu wenig gründlich  geschehen, besonders der Lieferungen 3 und 4. Es sei auch besser, die einzel-  nen Teile zuerst zu erproben, vor allem die Aufnahmeriten.  4. Schließlich sollten sich die Choralmagister bzgl. der aufzunehmenden  Gesänge noch äußern können.®  P. Ephrem Omlin, der sein Werk auf dem Spiel sieht, sucht begreiflicher-  weise die Bedenken der Äbte zu zerstreuen. Die von Rom zu erwartenden  liturgischen Reformen seien vermutlich ohne Einfluß auf das Monastische  Rituale, da dieses ja vorwiegend monastische Belange zum Gegenstand habe.  Auch könne es noch sehr lange dauern, bis der von Rom genehmigte  Psalmentext zur Verfügung stehe, weshalb der Druck des Monastischen  Rituales, das übrigens nur wenige Psalmen enthalte, wegen dieses Bedenkens  ungebührlich auf unbestimmte Zeit verschoben würde. Was die Prüfung der  Entwürfe in den Klöstern betrifft, wird die Meinung P. Ephrems im Protokoll  so wiedergegeben: „Die Möglichkeit dazu habe bestanden. Für die wichtig-  sten und umstrittensten Teile, die Pars I. und II., sei dies jedoch geschehen:  zuerst durch die liturgischen Kommissionen in den Klöstern, dann durch die  Rituale-Konferenz in Einsiedeln am 19. und 20. April 1955, und schließlich  durch die Äbtekonferenz vom 13. bis 15. Oktober 1955 in Engelberg, an  welcher die Äbte unter anderem beschlossen: 'Es soll keine hektographierte  Ausgabe des Rituale hergestellt werden. Bei einem kleinen Format könnte  man nicht gut zwei Spalten machen und die Noten für die Melodien an-  bringen. Ein größeres Format findet man unschicklich in der Kirche. Es soll  65) Prot.Ae.K. 1958, Mariastein, S. 7.Mıiıt diesem „aber  44
zeigt sich, da{fß die Frage des gemeinsamen Rituales der Kongregation durch
die jahrelange, wenn auch unverschuldete, Verzögerung mıiıt einem Problem
belastet wurde. I e „Leidensgeschichte“ elınes gemeinsamen Monastıschen
Rıtuales der Schweizerischen Benediktinerkongregation geht weiıter. Denn Aaus dem
Kreis der bte werden 1U ein1ge edenken der Frage geäußert, ob 1ne
rucklegung ZU gegebenen Zeitpunkt (noch) tunlich sSe1. Die VO  e den Abten
geäußerten Bedenken lassen sich ungefähr zusammentfassen:

In Rom werden gegenwärtig lıturgische Reformen vorbereitet; könnte
also se1n, dafß das Rituale bei einer vorzeıtigen Drucklegung bald nicht mehr
befriedigen könnte, WEe1n 111a sogleic wieder Korrekturen daran VOT-

nehmen mMUsSsse.
Im Augenblick bestehe auch keine Klarheit ber einen definitiven

Psalmentext, weshalb INan abwarten solle, bis eine definitive Psalmenversion
vorliege.

Die ru:  ng der Entwuürtfe durch die Klöster se1 wen1g gründlic
geschehen, besonders der Lieferungen 3 un Es Se1 auch besser, die einzel-
1ieN Teile Zzuerst erproben, VOT allem die Aufnahmeriten.

Schliefslich sollten sich die Choralmagister bzgl der aufzunehmenden
Gesänge noch außern können.®

Ephrem mlin, der eın Werk auf dem ple sieht, sucht begreiflicher-
welse die edenken der hte zerstreuen. Die VO  a Kom erwartenden
liturgischen Reformen selen vermutlich ohne Einflufs auf das Monastısche
Rıtuale, da dieses ja vorwiegend monastische Belange TE Gegenstand abe
uch könne noch sehr ange dauern, bis der VO  a Rom genehmigte
Psalmentext ZUT Verfügung stehe, weshalb der Druck des Monastıschen
Rıtuales, das übrigens LLUT wenige Psalmen enthalte, SChH dieses edenkens
ungebührlich auf unbestimmte eit verschoben würde. Was die ru  ng der
Entwürte 1n den Klöstern betrifft, wird die Meinung Ephrems 1mM Protokoll

wiedergegeben: „Die Möglichkeit dazu habe bestanden. Für die wichtig-
sten un: umstrittensten Teile, die ars un: IE:; sEe1 dies jedoch geschehen:
Zzuerst IMN die lıturgischen Kommissionen in den Klöstern, annn durch die
Rituale-Konferenz 1in Einsiedeln un! pri 1955, und schlieflich
durch die Abtekonferenz VO 13 bis 15 ()ktober 1955 In Engelberg,
welcher die bte unter anderem beschlossen: 'Es soll keine hektographierte
Ausgabe des Rituale hergestellt werden. Be1l einem kleinen Format könnte
mMan nicht gzut wWeIl Spalten machen und die Noten für die Melodien —

bringen Ein größeres Format findet INd:  a unschicklich in der Kirche. Es soll

65) Prot.Ae.K 1958, Mariastein,
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daher eın Jleines Handbüchlein gedruckt werden, das die Riten für Einklei-
dung, einfache un feierliche Profef{s und Jubelprofe wI1e auch die Choral-
melodien nthält Größere Anderungen dürften kaum mehr notwendig
werden, meılnt Inan Dieses uchliein erlaube, das Rituale versuchsweise
einzuführen. Später kann (;ästen unı Studenten 1n die and gegeben
werden. 1 /4|

In Engelberg selen sämtliche Aufnahmeriten in der Praxıs erprobt worden
unı hätten allseits gut gefallen. Die Choralmagisterkonferenz habe den
Choralmelodien schon 1957 ellung nehmen können. Leider sSe1 INa  e SCchH
ungenügender Vorbereitung keinem konkreten rgebnis gekommen. Nun
selen 1LLIUT noch ein1ıge Gesänge komponieren, Was aber TST ach der
endgültigen Bereinigung und enehmigung der Texte geschehen könne. Die
Druckkosten jeg allerdings noch kein Voranschlag VOT schätzt
Ephrem Omlin 1M Vergleich mıiıt dem Ottilianer Rituale auf bis
Franken. Abschliefen: aber außert sich Ephrem wI1e ol „Nachdem
Jahre lang Rituale gearbeitet habe un seline Fertigstellung VOoO  - verschie-
denen Seiten immer wieder urglert wurde, mülifste f 8 sehr bedauern, WEenNll

die Arbeit 1U  . nıicht gedruckt wüuürde. Wenn HSA nicht geschehe, werde 65

kaum mehr dazu kommen “
Man spurt AduUus seinen Worten die berechtigte Verärgerung, aber auch

begreifliche kKesignatiıon heraus. Denn damıiıt hatte Recht Wenn der Druck
des Monastıschen Rıtuales jetz nicht erfolgte, bedeutete 1es das „Aus  44 für das
Monmnastısche Rıtuale der Schweizerischen Benediktinerkongregation, ungeachtet
aller guten Worte unı Versicherungen der bte

Seine eindringlichen Worte blieben nicht ohne Wirkung, insofern die hte
sogleic den Druck des Monastischen Rıtuales ın einer einmaligen Auflage VO

1.000 Exemplaren in der Klosterdruckerei Engelberg beschlossen, un ‚WarTr

zweifarbig schwarz-rot.
Allerdings sollten dem Druck vorausgehend noch olgende Punkte eruüuck-

sichtigt werden:
Die Liturgiekommissionen der Klöster ollen, sofern 1es nicht schon

geschehen ist, die Lieferungen un prüfen.
Im Verlauf des Herbstes soll in Einsiedeln ine zweiıte Ritualekonferenz

abgehalten werden Z definitiven Bereinigung dieser und jeferung,
aber auch noch strıttıgen Punkten der ersten beiden Lieferungen. Den
definitiven Entscheid fällen die TrelL hte der Ritualekontfterenz.

Die NEeUu komponierenden Gesänge sollen 1im Geist des Kongre-
gations-Antiphonars gehalten se1n, damit keine stilwidrigen Unterschiede
entstehen. Diese Gesänge sind der Weihnachten 1in Engelberg tagenden
Choralmagisterkonferenz vorzulegen. I ie Genehmigung wird den Abten
Benno un eonnhnar! überlassen.

66) Ebd
67) Ebd S,
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Vor dem Druck des eigentlichen Kituales soll ein CISCNES Heftchen MIit

den Aufnahmeriten gedruckt werden die elodıen azu separat)
Der Anhang für die Frauenklöster soll lateinisch deutsch ein mi1t

elodıen versehen Die Männerklöster sollen jedoch diesen Anhang nicht
ihr Rituale aufnehmen Uussen

Den Abten mulÄfs en detaillierter Kostenvoranschlag eingereicht
werden

Die VO  — den Abten gewünschte KRitualekonferenz agte /8 November
Einsiedeln un nahm 1Ne letzte Bereinigung der Zeremonien un:! Texte

VOT Den Abten empfiehlt S1e ebenfalls den separaten Druck des Protfefs-
büchleins für (‚äste un Studenten VOT dem Druck des eigentlichen Kituales

Die Verlesung des Protokalls der Abtekonferenz VO  } 1958 C111 Jahr spater
Disentis zieht erneut inNe Diskussion über die Tunlic  el ruck-

egung des Rituales diesem Zeitpunkt ach sich Ochmals wird darauf
hingewiesen, da{fs Kom liturgische Reformen Gang ‚rl  Y auch stehe
Jetz ein Konzil bevor das sicher auch für die Liturgle VO  D großier Bedeutung
e1in werde, WI1e sich schon abzeichne uch S11 die rage der Psalmen-
übersetzung och offen. Deshalb el ann Protokall der bte-
konferenz VO  3 1959 „Ohne die grundsätzliche Erlaubnis AL rucklegung
zurückzuziehen, können die bte nicht verantworten, gegenwärtigen
Augenblick das Rituale drucken lassen. ingegen soll das Protefisbüchlein
nach Berücksichtigung der nderungsvorschläge der etzten Rituale-
konferenz Einsiedeln un:! ach Genehmigung der Gesänge 117e die
Choralmagisterkonferenz möglichst bald gedruckt und den einzelnen
Klöstern ZUT erfügung gestellt werden“

Dieser Entscheid der bte VO  a 1959 bedeutete der olge das endgültige
„Aus für C1iHn eEMEINSAMES Monastisches Kituale der Schweizerischen ene-
diktinerkongregation 50 führten einmal mehr die Bemühungen die
uniformitas der lıturgischen Praxıs der schweizerischen Benediktinerklöster
nicht ZU Ziel DIie eıt un:! die sich abzeichnende Entwicklung der Kirche

inzwischen weiıt fortgeschritten, da{fs S1e diese Bemühungen der
Kongregation nicht L1LIUT: eingeholt sondern ubDberno. hatten Das Konzil würde
LEUE Wege öffnen, Wege un Möglichkeiten die INa  i TEe1LNC damals erst
ahnen nicht schon vorwegnehmen konnte

Das CINZISE, sichtbare und greifbare rgebnis all der Bemühungen 1St heute
noch das Handbüchlein bzw die Volksausgabe der Aufnahmeriten, das
allerdings 1LLUT den ext nicht aber die elodıen nthält /

68)
69) Prot Rituale-Konferenz 1958 Einsiedeln
70) ProtAeK 1959, Disentis, 5.
f 4) Die Profe{(sfeier der Schweizerischen Benediktiner-Kongregation. Im Auftrag der

Schweizerischen Abtekonferenz VO Juni 1959 Als Manuskript gedruckt, Engel-
berg 1959
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tudiert INa  > die Entwuürtfe etwas eingehender und vergleicht INa  - sS1e mıiıt
den Monastischen Rıtualıen der anderen Kongregationen, wird 11a weitel-
los bedauern, da{fs diese immense Arbeit VO  a Ephrem mlın schlußendlic
vergeblich WäAärl, gerade och CNUS, schubladisiert werden E1
ank wen1gstens dies'!) Andererseits egreift INa  z auch die edenken der
Abte, dafs S1e jenem Zeitpunkt den ruck eines eigenen Momnastischen
Rıtuales nicht mehr verantworten können glaubten; durch die Entwicklung
in der Kirche Wal alles en

Ist ungerecht folgern, da{fßs die Schweizerische Benediktinerkon-
gregation mıiıt ihrem Monastıschen Rıtuale schlieflich infach spat daran
WAarl, nachdem die verschiedensten Bemühungen die unıiformitas in der
Liturglie se1t der Gründung der Kongregation Beginn des Jahrhunderts
keine durchschlagende Wirkungen erbracht hatten? Jetzt, da 11an eigentlich

Ziel der uniformi1tas Wal, erwlıes sich als spat. Fünfzig re er
hätte das ZBANZEC Projekt Erfolg haben können, w1e die vorliegenden
Monastıschen Rıtualıen anderer ongregatiıonen beweisen. och damals
verhallten die wiederholten Aufrufe der Abtekonferenzen ohne Echo

Ephrem Omlin hat in seinen Entwürtfen eın imMmmMenses Quellenmaterial
verarbeitet, angefangen bei den mittelalterlichen Handschriften uUuNseTeTr

Bibliotheken, ber die handschrittlichen Quellen aus der Frühzeit der Kon-
gregation, insbesondere das Caeremontale VO  a 1638, ber die bisher geltenden
liturgischen Gewohnheiten hıs den Monastıschen Rıtualıen anderer
Kongregationen, das Rıtuale un: Pontificale OMAaNUumM un: die Diozesan-
ritualien. ber auch andere liturgische Quellen wI1e die Ordines Romanı, die
verschiedenen Stufen des Pontificale Komanum, die Sakramentare SOWI1eEe
iturgiewissenschaftliche Quellenstudien etwa VO  z Gerbert, Martene,
Herrgott oder artmann us Das rgebnis hätte ohl verdient,
vollständig 1m ruck erscheinen.

Besondere Erwähnung verdienen die verschiedenen geschichtlichen
Skizzen, die sich eingestreut In die Quellenhefte den Entwürtfen finden,
insbesondere den Profefriten; enn Ss1e zeigen, daf diese Entwürtfe tatsäch-
ich das Beste aus der monastischen Tradition aufgenommen en S0 geben
diese Entwürtfe auf vortreffliche Weise die monastische Tradition 1m besten
Sinn des Wortes wieder. Sie ZCUSCH davon, da{fs TIradition eben ein fundamen-
tales trukturprinz1ıp klösterlich-benediktinischer Liturglie lst, Ja der benedik-
tinischen Lebensform überhaupt.

Dıie Nachgeschichte

Allerdings, 5ANZ vergeblich die Anstrengungen doch wieder
nicht; enn auch iın den folgenden Jahren Uun: Jahrzehnten beschäftigte sich
die Kongregation immer wieder auch mıiıt Fragen der gemeinsamen Liturgle-
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gestaltung und das heißt, mıt Teilen des Monastischen KRituales, aber auch
dann muit unterschiedlichem Erfolg, WI1Ie ich noch kurz zeigen möchte.”?

Die Behandlung liturgischer Fragen auf Kongregationsebene wurde LIEU-

belebt MIr die Konstitulerung des Kongregationskapitels, das se1it 1967/ die
früheren Ahbtekonferenzen ablöste. Auf seliner ersten Sitzung bestellte das
Kapitel November 1967/ neben anderen auch iıne liturgische KOommıs-
107 Die Aufgabe der Kommıissıon sollte ine doppelte Se1In S1e sollte eliner-
SEe1ITS 1mM Rahmen ihres Aufgabenbereichs (Chorgebet un:! Messtfeier,
besondere Formen der klösterlichen Liturgle un:! paraliturgische Bräuche) 1mM
Sinn des Konzils die zeitgemäße Erneuerung der Kongregation vorbereiten
helten und andererseits Probleme, die als besonders dringlich angesehen
wurden, dem Kapitel spruchreif vorlegen.””

In der geNAUETEN Formulierung des uftrags der Liturgiekommission wird
das alte Stichwort der uniformitas wieder aufgenommen, wWwennll gesagt wird:
„Eine geWIlsse Einheit der liturgischen Gebräuche 1n der Kongregation scheint
wertvoll eın  0 Das 1l praktisch besagen: „gemeinsame liturgische
Bücher, gemeinsames orgehen bel inführung VO Neuerungen“. In der
welıteren Erklärung dazu el &, da{fs die bisherige Gemeinsamkeit nicht
ZerStor werden SO und da{fs insbesondere in dieser eit des nachkonziliaren
Umbruchs keine Vergleiche zwıschen „fortschrittlichen“ und „konservativen“
Ööstern provozlert werden sollten.“*

Als konkrete Themen für die Liturgiekommission werden sodann
aufgezählt: die rage des muttersprachlichen Kanons 1mM klösterlichen
Gottesdienst; die Gestaltung des Offiziums (Psalmenverteilung USW.); die
officıa carıtatıs für die Verstorbenen (Totenliturgie); Tischgebet; die
Gestaltung liturgischer Bräuche (Culpa SW.) Die Ansichten der Klöster
diesen Themen sollen WUTC gee1ignete miragen in rfahrung gebrac
werden. Die Liturgiekommission konstituilerte sich auf ihrer ersten Sıtzung in
Einsiedeln VO September 1968, wobe!i (J)do Lang VO Einsiedeln
ZU Sekretär gewählt wurde. Die VO Kongregationskapitel erteilten
Aufträge wurden einer ersten Behandlun: auf die Klöster verteilt: Profefs-
un:! Totenliturgie (Einsiedeln), ulpa (Disentis), Tischgebete (Mariastein). 7u
diesen lıturgischen Fragen stehen schon Unterlagen 2 Verfügung VO  a

Einsiedeln eiıne Neufassung des Profe{isritus un! der Totenliturgie, VO  an

Marıasteın Tischgebete für die Fasten- Uun: Passionszeit.
Im folgenden 11l ich jedoch in Fortführung der Entwürtfe ZU

Monastıschen Rituale 1Ur drei ufträge welıter ausführen (wobe!l der erste VO  a

ihnen nicht VO  a der Liturgiekommission bearbeitet WUTF'| die swahl, die
Aufnahmeriten und die Totenliturgie. och Se1 hier wenigstens angemerkt,
dafß die Liturgiekommission sich in diesen Jahren auch erfolgreic mıiıt

72) Für die olgende Darstellung benütze ich die Protokolle des Kongregationskapitels
Prot.KK.) SOWI1eE dessen Aufträge Auftr.KK.)

73) Prot. KK 1967, Engelberg, Nr 1:3
74) Ebd Nr.
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anderen Fragen der Gemeinsamkeit befadfste, wI1e gemelinsames Direktorium
(seit Kongregationskalender und Eigenkalender der Klöster (approbiert

Eigentexte der Kongregation unı der Klöster ZU Mefibuch
(approbier und ZU Stundenbuch (approbiert

Der Kıtus der Abtswahl

Wenn WITr uns zunächst dem ersten Teil des Monastischen Rituales
zuwenden, reffen WIFr auf den Ritus der swahl, worin neben den
rituellen auch tliche rechtliche Fragen geregelt werden. 1969 approbierte das
Kongregationskapitel eın Reglement für die SWa 1n der
Schweizerischen Benediktinerkongregation.””

Fın Vergleich dieses Reglementes mıit dem Entwurtf VO  a 1951 ergibt, da{fs
die Vorlage (falls 188028  - überhaupt auf den vormaligen Entwurtf zurückgriff,
W äas sich Aaus den Akten nicht nachweisen sehr gestrafft un:! auch
gekürzt wurde. kıne Reihe VO Nummern des Entwurtfs wurden entweder
5AMNZ gestrichen z die absolut1io ad cautelam, die elect10 COMMUNIS, die
Postulatıion, die kErnennung des ersten Abtes eines Klosters), während
andere Teile sSOWwWeIılt nöt1g eingearbeitet wurden (z die Wahl eines A4S
NULLLUS Wie schon früher die Abtekonferenz entschieden hatte, wurde auch
jetzt der 1LUS der Abtsweihe weggelassen.

Die Aufnahmeriten

iıne welıtere Entwicklung 1m Rahmen der Kongregation und 1im Auftrag
des Kongregationskapitels erfuhren auch die klösterlichen Aufnahmeriten.
Anlafdfs für die Neubearbeitung der klösterlichen Aufnahmeriten für die
Schweizerische Benediktinerkongregation Warl der 1im Auftrag des Konzils
VO  a der zuständigen römischen Kongregatiıon veröffentlichte Ordo profession1s
religiosae”® bzw. dessen offizielle deutsche Übersetzung,” die aber bis ZU

SC der Arbeit auf sich warten ief1s
In diesem Sinn erteilte das Kongregationskapitel VO  ; 1969 der Liturgle-

kommission den uftrag, Ritus unı Formel der Profefis gemä: der eNe-

75) Schweizerische Benediktinerkongregation. Reglement für die Abtswahl Vom Kon-
gregationskapitel Mai 1969 approbiert. Manuskriptvervielfältigung, Finsie-
deln 1969

76) Rituale Komanum I Decreto Sacrosancti Oecumenicı Concilii Vaticani I1 iInstaura-
tum, auctorıtate Pauli promulgatum. rdo professionis religiosae.
plıca, Rom 1970
Die Feiler der Ordensprofef in den katholischen Bistumern des deutschen Sprach-
gebietes, hrsg,. 1m Auftrag der Bischofskonferenzen Deutschlands, Osterreichs un
der Schweiz un! der Bischöfe VO)  - Bozen-Brixen un! VO Luxemburg, Finsiedeln
us 1974
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diktinischen Iradition e  c bearbeiten Dazu mu{fs aber gleich gesagt
werden, da{fs bei der Neubearbeitung der Aufnahmeriten nicht auf die
Entwürtfe VO  > 1953 zurückgegriffen wurde, die OIfenDar bereits
Vergessenheit geratenJ SOWEeIT S1e nıicht Prote{isbüchlein vorlagen
Als Ausgangspunkt der Neubearbeitung diente vielmehr die Adaptierung

römischen Schemas, das VO  a Kardinal Benno Gut dem Prätekten der
Kitenkongregation, zuvorkommenderweise ZUT Verfügung geste worden
WarTr für kinsiedeln VO  a 1968 [ )as Kongregationskapitel erteilte den Auftrag,
diesen ad experımentum vorliegenden Kıtus definitiv erstellen sobald die
römische Rahmenordnung für die rdensprofe erschienen SC1 I)Dazu IMNUSSeN
noch L1EeU Kıtus un: Formel der Promi1ss10 redigiert werden die der
ongregation versuchsweise die Stelle der zeitlichen Profef{fs T3:

Die Novizenmeister wünschen etrefiis der Aufnahmeriten „Wenn die
Profe{ftfeier auch nicht erster Liniıe der rbauung des Volkes dient soll ö1
doch gestaltet werden, dafs S1e allgemein verständlich 1ST Die Profefßs soll
die Form efragung erhalten, hnlich pa% Taufritus“” Die Edıtio
LYPICA des Omischen 1tus erschien Februar 1970 un das Kongre-
gationskapitel desselben Jahres erneuerte den Auftrag, die Aufnahmeriten der
Kongregation dementsprechend überarbeiten un!: dem Kongregations-
kapitel vorzulegen.“ Die Erledigung dieses Auftrags verzogerte sich al-
lerdings, da Z.UT definitiven Bereinigung Ja auch die offizielle deutsche
Übersetzung des römischen 1tus abgewartet werden mußfßte

Die Liturgiekommission egte aber den Klöstern Isbald Nnen Entwurtf VOT,
damit der Zwischenzeit eingehend diskutiert unı! eventuell auch erprobt
werden könne Die definitive sprachliche Fassung konnte dann nachträglich
noch eingearbeitet werden Der Entwurtf wurde VO den Klöstern
allgemeinen als iskussionsgrundlage begrüßst INhan wunschte allerdings 1iNe
stärkere Berüc.  ichtigung der CIgCNEN TIradition un keine weitgehende
„Komanisierung”. Die eremonien sollten noch durchsichtiger un einfacher
ein Die UÜbergabe der Kukulle bei der CW1ISCH Profefs als des eigentlichen
monastischen Gewandes sollte der Iradition entsprechend beibehalten
werden Praktisch würde sich VOT allem iNne Studienausgabe laänger-
fristiger praktischer Erprobung empfehlen.

DIie Arbeit 1e ann bis 1974 liegen, da die Ausgabe der offiziellen
deutschen Übersetzung auf sich warten liefßß Doch auf dem Kongre-
gationskapitel VO  a 1974 konnte die Genehmigung der Aufnahmeriten
traktandiert un:! besprochen werden, obwohl die deutsche Fassung des rdo

och nicht vorlag (sie erschien jedoch och gleichen ahres) Das
Kongregationskapitel sollte Jetz aber VOT em das Grundschema festlegen
Die behandelnden Riten Noviıizlatsbeginn zeitliche Profe{fß bzw
Promui1ss1o Profe{s Profeßerneuerung und Jubelprofe

78) Auftr.KK 1969 Nr 4a
7/9) Prot.KK 1969 Engelberg, Nr
80) Auftr.KK 1970 Nr a; vgl Prot.KK 1970 Muri-Gries, Nr
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Das Kongregationskapitel timmte ach eingehender Aussprache der
Veröffentlichun einer Studienausgabe A die keiner römischen Approbation
bedurfte, damıit die Kıten erprobt un! rfahrungen für ine definitive
Ausgabe gesammelt werden könnten. In dieser Studienausgabe sollte jedoch
der Abschnuitt über die zeitliche Profefis weggelassen und urc die Promiss10
ersetzt werden, wI1e S1e 1n den Satzungen der Kongregatıon vorgesehen
ist 6!

ntge dem römischen HS: der die Übergabe des Ordensgewandes
erst bei der zeitlichen Profefs vorsieht, soll iın Nseren OÖstern die

erknüpfung VO  a Einkleidung un Novizlatsbeginn beibehalten werden, dies
VOTI allem auch deshalb, weil das eigentliche Mönchsgewand die Kukulle ist,
die bei uns bei der ew1igen Profefis überreicht WIT:

Be1l der Promiss10 w1e bel der Profef{s soll der HTU des römischen Kitus,
welcher der Weiheliturgie nachgebildet ist, durch den traditionellen Ruf
Venuite, filı1 ersetzt werden; enn die eigentliche Bitte Zulassung wird bei
uns 1mM Kapitel ausgesprochen. Zur Verdeutlichung ihres besonderen
Charakters soll die Promiss10 für gewöhnlich außerhalb der Eucharistiefeier
abgelegt werden, S1e eindeutig VO  a der Profef unterscheiden; doch soll
die Verbindung mıiıt der Messteier als Möglichkeit vorgesehen werden.

I Die traditionelle Anrufung des eiligen Geistes bei der Feler der ewigen
Profefis soll beibehalten werden ZU Zeichen, da{fs die Önchsprofefs ein

geistliches Geschehen ist als Antwort auf den Ruf des eiligen (jelistes. Sie
soll auf die Allerheiligenlitane1 folgen, die ihrerseits davon zeugt, da{fs die
Profefis, w1e die ege. nennt, VOTI Gott unı seinen Heiligen abgelegt wird.®
Auch soll das Susc1ıpe w1ıe bisher ach dem Wortlaut der Benediktsregel®
dreimal werden, nicht 11UT einmal, wI1e dies der römische Ordo
profesSiOn1S relig10sae vorsieht. Die 1mM römischen tuale vorgesehene
Befragung VOT der ew1gen Profef{is soll eändert werden, weil der römische
Kıtus die monastisch-benediktinische Tradition wen1g erfaist Gerade diese

Fragen können un:! sollen der Eigenar' der Ordensgemeinschaft angepadkst
werden. Entsprechen der monastischen Theologie des alten Mönchtums
sollen S1€e VOT allem den edanken der Entsagung, aber auch der Hingabe
das Kreuz Christi 7U Inhalt haben und aus dem Geist der Benediktsregel
heraus formuliert werden.“

Im Auftrag des Kongregationskapitels bereinigte der Sekretär der

Liturgiekommiss1on och 1im Verlauf Jjenes Sommers den ext der
Aufnahmeriten un! konnte S1e och gleichen Jahres als Studienausgabe ın
Druck geben. Den Sinn der Ausgabe 1mM kurzen Geleitwort
INnmMMeN „Diese Studienausgabe der klösterlichen Aufnahmeriten, Die

81) Benediktinische Lebenstorm. Satzungen der Schweizerischen Benediktinerkongre-
gatıon, Engelberg 1970, Nr 5 J

82) Vgl 58,
83) 58, ir
84) TO 19/4, 5Sarnen, Nrn. 46—-b5
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Feier der Urdensprofefs', erscheint 1m Auftrag des Kongregationskapitels.
Sinn un:! /Zweck einer Olchen Ausgabe 1st e 'J den romischen Kıtus die
konkreten Gegebenheiten uNseTer Kongregation un: unNnseTer Klöster
ANZUPASSCNHN un:! 1m Sinn der Satzungen uUunllseTeTr Kongregation eine definitive
Ausgabe vorzubereiten. Es wurde ine flexible Form gewünscht, damit
eweils die konkrete Situation berücksichtigt werden könne. Das erfordert,
da{fs Jjedes Kloster eigene Ausführungsbestimmungen erläfst, hinsichtlich
der Gesänge, der Fürbitten USW. Es wurden bewullst keine Fürbitten
aufgenommen, 1ler die Freiheit belassen. Die Texte der
Studienausgabe bestehen d Uus Übersetzungen des roömischen Kıitus, der
offiziellen deutschen Ausgabe entnommen, SOWI1E AdUuS$s Anpassungen auf
Grund uNseTrTer rüheren Riten“. ®

Die Totenliturgie
ährend die Aufnahmeriten eın konkretes un: praktikables rgebnis

erbrachten, das TEeUC schon wel re spater durch die Studienausgabe der
Salzburger Abtekonferenz abgelöst wurde,®® gelangte eın anderer uftrag des
Kongregationskapitels die Liturgiekommission auch diesmal nıcht
einem gemeinsamen rgebnis für alle Klöster der Kongregation: die
Totenliturgie. Schon das erste Kongregationskapitel 1967 zählte unter den
ufgaben der Liturgiekommission die offic1a carıtatis für die verstorbenen
Mitbrüder auf, die gesamte Totenliturgie umfassend. Die Bearbeitung des
Problemkreises Totenliturgie wurde wWwI1e oben erwähnt bei der
konstituierenden Sitzung der Liturgiekommission 1968 das Kloster
Einsiedeln gewlesen. Grund dafür WarT ohl der Umstand, da{fs Einsiedeln für
die eigenen Bedürfnisse schon 1967 ein Totenrituale zusammengestellt hatte,&/
umtfassend: Übertragung un Totenwache, Beerdigung, Toten-
gedenken VOT dem Siebten, Dreifßigsten un der ersten Jahrzeit. Dieser Kıtus
Tsetizte se1lit damals alle bisherigen officıa carıtatis, das Totenoffizium des
monastischen Breviers Sterbetag SOWI1e VOT dem Siebten, Dreißigsten und
der Jahrzeit und die zusätzliche Totenvesper täglich bis ZUuU Dreißigsten. Im
Bericht des Sekretärs der Liturgiekommission das Kongregationskapitel
1969 heift dann, da{fs die Arbeit der Totenliturgie och nicht
aufgenommen worden sel, da der römische Modellritus och nicht erschienen
sej.®8 aut Protokall der Liturgiekommission VO: September 1970 erga sich

85) Die Feier der Ordensprofefß. Studienausgabe. Hrsg. 1m Auftrag des Kongregations-kapitels der Schweizerischen Benediktinerkongregation, Einsiedeln 1974,
86) Die Feier der Ordensprofefß. Studienausgabe. Hrsg. ım Auftrag der SalzburgerÄbtekonferenz, St Ottilien 1976
87) Totenliturgie. Manuskriptvervielfältigung, Einsiedeln 1967.
88) Die Editio pıca des rdo exXxseqularum erschien noch 1mM gleichen Jahr 1969, die

deutsche Übersetzung hingegen 1e{fs auf sich warten bis 1973 KRıtuale Komanum
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his 1iın nichts Neues 1n der Richtung Die Liturgiekommission neigte jedoch
ZU[F Ansicht, trotzdem die Arbeit der Totenliturgie aufzunehmen. ine
Ureiergruppe, bestehend aus Abt eorg olzherr VO  3 Einsiedeln, Iinzenz
tebler VO:  aD Marılasteıin und dem Schreibenden, sollte bis Ende Dezember
desselben Jahres einen ersten Entwurt vorlegen un War zuhanden der
Konferenz der Choralmagister un Musiker. Die eıt WarT sehr kurz, kurz
1mM TUN! IMMECN, die Frage Urc das gesamte Dreiergremium
behandeln unı vorbereiten lassen. Das hatte yA3x: Folge, da{fs der Sekretär
1mM Alleingang ine Zusammenstellung VO  - möglichen, 7A88 ertonung
bestimmten Texten also keinen eigentlichen Modellritus) vorbereitete. Die
Musiker trafen sich /30 Dezember 1970 in Disentis un besprachen bel
diesem Nla auch diesen Vorentwurf, der gerade och VOI Weihnachten
ertig geworden War un leider erst Begınn der agung ausgeteilt werden
konnte. Das Urteil der Musiker fiel entsprechend Aaus bsolut unbefriedigend,
weil zuviele Versionen; e1n Komponist arbeite nicht für den Papierkorb.
Infolgedessen wurde das Arbeitspapier den Vertfasser zurückgewilesen,
welcher gemeınt hatte, die Musiker selen ohl in der Lage, dus der
Zusammenstellung jene Texte auszuwählen, die S1€e für iıne Vertonung
geeignet hielten. 1 )as Resultat: „Der ext geht ()do zurück. Daniel
Meier wird sich mıit dem endgültigen Vorschlag befassen un etwas Neues ad
experimentum für die Kongregation schaffen“.® Bel der zusätzlich HrEe den
Vorsitzenden der Choralmagisterkonferenz geäußerten Kritik, die Erstellung
VO:  » Entwürten sSe1l gewöhnlich a einer Kommission oder nter-
kommission, wurde nicht berücksichtigt dafs dafür gerade des
Drangens der Musiker SAl keine eıt ZUT Verfügung stand, da der ext erst

Anfang Dezember zuhanden der Musiker erbeten worden WAar.
Dann eschah vorläufig nichts; uch das Kongregationskapitel sah VO  zn der

Bestellung einer Unterkommission für die Totenliturgie ab Im Protokall des
Kongregationskapitels VO  a 1971 el 5 lediglich: „Weitere VO der
lıturgischen Kommıissıon behandelnde Fragen, wWwI1e Profef{fs- und
Beerdigungsriten, Sind für die Eingabe das Kapitel och nicht reif, da diese
und andere Arbeiten dadurch gehemmt werden, da{fs die Einheitsüber-
setzungen des deutschen Sprachraumes och nicht vorliegen, ohne die keine
Approbationen möglich sind“.?!

Decreto SacrosancHi CQecumenicı Concilii Vatıcanı I1 instauratum, auctorıtate
aulı VI promulgatum. rdo exseqularum. Editio typica, Rom 1969, bzw. Die
ırchliche Begräbnisfeier 1n den katholischen Bistumern des deutschen 5Sprach-
gebietes, hrsg 1m Auftrag der Bischofskonferenzen Deutschlands, Osterreichs un!
der Schweiz und des Bischofs VO  3 Luxemburg, FEinsiedeln USW. 11973]

89) Protokoll der Musikerkonferenz 1969, Disentis,
90) Brief VO  a olumban Geschwend, Muri-Gries, Dezember 1970
91) TO' 1971, St. Gerold, Nr. Zur rage der Totenliturglie wird festgehalten:

„Gemäss Protokall der Musikerkonferenz geht der Vorschlag für eın
Totenoffizium Odo Lang, Einsiedeln, ZUT endgültigen on zurück.
anıe Meier, Einsiedeln, ist bereit, die exte ZA vertonen, unter der Bedingung,
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Trotzdem stellte ich AAA Diskussion ın den Klöstern 1972 einen

entsprechenden Entwurf ININ! Das rgebnis der Umfrage dazu WäarTr

jedoch für die Zusammenstellung eines gemeınsamen Totenrituales
enttäuschend, die Bräuche der einzelnen Klöster für die „Stationen“ der
Beerdigungsliturgie unterschiedlich, dafß ich 1m Bericht das KON=-
gregationskapitel 19772 das rgebnis der Umfrage wWwWI1e Ole festhielt: „Einer-
SEITS begrüßt INa  aD das reiche Angebot, AaUus welchem I11Nan Adaptionen die
hauseigenen Gepflogenheiten machen könne, andererseits zeıgt sich, WI1e sehr
die verschiedenen klösterlichen Bräuche 1n der Totenliturgie un! olglic die
uUunsche auseinandergehen“.”*

Das Kongregationskapitel 1977 ahm VO dieser Einschätzung Kenntnis,
diskutierte das Ergebnis der Umfrage, blieb aber bei seliner Ansicht, da{fs für
die verschiedenen un:! Möglichkeiten, besonders der JTotenwache als
1g1 bzw. mit der Mittagshore oder Komplet verbunden, auch mıit
Beteiligung des Volkes) un Beerdigung TUu. in dereoderreJe
ein Modell bereitgestellt werden solle Daniel Meier habe den Auftrag ZUT

Komposition der Gesänge; dafür müßten jedoch zuerst die definitiven Texte
vorliegen.” Leider steht aber die offizielle Übersetzung des römischen rdo
immer och au:  N

Die Frage stand auf dem Kongregationskapitel 1973 nochmals 7ABSE Debatte.
Da jedoch die Situation betreffs der OIQNziellen deutschen Übersetzungen
unverändert WAar, 1e beim rüheren Auftrag.”* 19/4 ist dann nicht mehr
davon die Rede

Miıt der Ustertagung der Salzburger Abtekonferenz 1975 in Ellwangen
veränderte sich die Situation bezüglich der Bearbeitung liturgischer Fragen
auch für uns grundlegend in der Kichtung, dafs die Salzburger Abtekonferenz
die Bildung einer eigenen lıturgischen Kommission der in dieser bte-
konferenz zusammengeschlossenen Benediktiner des deutschen Sprachge-
bietes beschlofßfs. Denn bildete sich zunehmend die Erkenntnis heraus, da{fs
sich gerade In der liturgischen Praxis vermehrt eine Gemeinsamkeit der
deutschsprachigen Abteien ausdrücken sollte. DIie Konterenz aufßerte
einhellig ihre Bereitschaft Üg dieser Zusammenarbeit. Dazu wählte das
Kongregationskapitel der Schweizerischen Benediktinerkongregation
inzenz Stebler VO: Mariastein, Kolumban Geschwend VO Muri-Gries
un ()do Lang VO  - Einsiedeln,” der dann auch tatsächlic als Sekretär 1n
dieser Liturgiekommission mitarbeitete hıs ZASEE Herausgabe des Monastıschen
Rıtuales, welches auf breiter Ebene ndlich das verwirklichte, Was innerhalb
der Kongregation mehreren Malen ohne Erfolg versucht worden Wa  <

da{fs i1hm genügen eit eingeraumt werde un! sich muit außenstehenden
Fachleuten für Musik un! Sprache besprechen könne”“ (ebd Nr. 80)

92) Bericht der Liturgiekommission zuhanden des Kongregationskapitels I972,
93) Prot.KK. 1972; Fahr, Nrn D 41—44
94) Prot.KK. 1973, Engelberg, Nrn. 9, A047
95) Prot.KK 1975, Einsiedeln, Nrn 2 /



Uniformitas? 4721

I JDer Liturgiekommiss1ion der Schweizerischen Benediktinerkongregation
fiel deshalb iın den folgenden Jahren VOT allem die Aufgabe Z durch die
Diskussion der Entwürte der „übergeordneten” Liturgiekommission der
Salzburger Abtekonferenz dieser Gemejnsamkeit aus uNnseTeTr Sicht
beizutragen.

Das Tischgebet
/u diesem Auftrag der Liturgiekommiss1ion Mag eın kurzer Hınwels

genugen. Im rag der Kommıissıion egte Inzenz tebler VO  » Marıiasteın
einen Entwurtf für die Fasten- un:! Passıonszeıit VOTL, der jedoch beli der
Umfrage 1n den Klöstern kein verwertbares Echo auslöste. uch 1e5 mu{fs
ohl als Anzeichen der konkreten Situation betrachtet werden, da{fs hier die
Klöster schon ihre eigenen Wege eingeschlagen hatten un gingen und
deshalb einer für die Schweizer Klöster gemeinsamen Lösung iın der rage
des Tischgebetes wen1g Interesse zeigten.”

Nachwort

Seit 3U() Jahren begleitet eın Stichwort die emühungen der Schwei-
zerischen Benediktinerkongregation bezüglich der liturgischen PraxIis: UNL-
formitas. Man tat sich schwer damiıt, WI1Ie diese geschichtliche Skizze ze1igt.
Anläufe wurden immer wieder unternommen, Entwürte für iıne
Vereinheitlichung der liturgischen Praxıs wurden wiederholt angeordnet un
auch vorgelegt. Doch das Ziel, die uniformitas, 1e STE wlieder eın
unerreichtes ea Sah IMNan idealistisch? Wır können aber auch anders
erum fragen: Verlangte die Einheit der Kongregation überhaupt solche
Einheitlichkeit? Dafs sich die Kongregation ihrer Einheit ewu War un:! S1€e
lebte, zeigt die Geschichte hinreichend. Die Kongregation hat die
verschiedenen Uurme,; welche die eıt ber S1e brachte, überstanden, sS1e ebt
heute och un: entfaltet auch iın der Gegenwart ine segensreiche Aktivität.

Aber w1e steht heute die unıiformitas 1ın der liturgischen Praxıs
innerhalb der Kongregation? Ich meıne, da{fs nicht 1mM Widerspruch ABl

Geist der Kongregation steht, wenNnln ich hier abschliefßsend >SasC, da{fs WITr heute
welıter denn Je VO  - einer uniformitas entfernt sind. Das Chorgebet wird ohl
kaum 1ın einem Kloster gleich gefelert wI1e 1m andern; die esta.  g des
Konventamtes ist sehr verschieden. Die otenliturgie olg nach w1e VOI den

96) Diese Situation trifft ber ganlzZ allgemeın bei den deutschsprachigen Benediktinern
Z weshalb mMan sich bei der Redaktion des Monastischen Rituales entschlofds,
diesem Punkt als Angebot LLUT die einfache Form des Tischsegens aus dem
deutschen Benediktionale abzudrucken.
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verschiedenen okalen Bräuchen USW. Und doch hat diese 1mM Geist des
Konzils erneuerter Liturgle auch dazu beigetragen, das Ordensleben in
1iSseIel Kongregation helfen, WI1e das Kongregationskapitel
auf seiner ersten Sitzung als Aufgabe formuliert hatte 50 spiegelt sich in den
Klöstern un!: ihrer Liturgle die nachkonziliare Situation der gesamten Kirche,
die endgültig VO  z der Starren Einheitsliturgie der nachtridentinischen Epoche
abgerückt ist Und vielleicht ist auch der Wunsch ach der vielzitierten
unıiformitas auf liturgischem Gebiet gerade aus diesem CGeist der nach-
tridentinischen Erneuerung erwachsen. Nur, die gewachsenen TIraditionen
uNnserTeTr alten Abteien erwliesen sich bis heute als vitaler.

Soll INna  a eSs bedauern, da{fs auch die Bemühungen eın Monmnastısches
Rıtuale uUuLseiIeTl Kongregation in diesem Jahrhundert ineffizient geblieben
sind? /Zum einen gewiß, andererseıts jedoch halfen die damit verbundenen
Studien un Diskussionen in den Ööstern auch dazu muıt, sich der eigenen
Überlieferung vermehrt bewulst werden. Und das ist kein Nachteil; enn
TIradition ist eın grundlegendes Prinzip NseTrer benediktinischen Lebens-
form; Iradition, die Ja nicht L1IUTr Kontinuitaät bedeutet, sondern notwendig
immer auch ine Je LEUE Aktualisierung fordert, mit einem Wort Leben!


